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Als ich miıich Sılvestertag des VEITSANSCHCH ahres nach eiInem Kurzbesuch
VO Vorsitzenden melnes hannoverschen artın-Luther-Bundes, Norbert
Hintz, verabschıiedete, fragte mich, O9 ich ohl schon me1lınen Vortrag für
NSeevetal ert1g hätte Als ich verne1ınte, überwand SeIn Zögern und drückte
M1r eın Buch In die Hand, VON dem meınte, könne MIr vielleicht dA1en-
ıch SeIN. ESs tragt den 1Te .„„Der Bıschofr In selner eıit estgabe für Joseph
Kardınal Höffner‘“ Nun raume ich Oohne Umschweıftfe e1n, dass ich miıich
römıisch-katholischen erken 7U Bıschofsamt durchaus mi1t lutherischer
Zurückhaltung nähere. e rage nach dem Wesen des bıschöfliıchen Amltes
schö schheßlich den Kontroversfragen, die 'OTLZ vielfacher nnäherung
zwıischen evangelıscher und römıisch-katholischer Konfession weıterhın einen
breiten und anscheinend aum uUuberwındbaren (Giraben zwıschen UNSCICTT KIr-
chen anzeıgen. e1m Blättern In dem 45() NSe1lten umfassenden uchAleıin hatte
ich denn auch nıcht den Eiındruck, hler viel für meılne edanken gewıinnen

können. / war ann ich nıcht bestreıten, dass meın kırchengeschichtliches
Interesse VON den Aufsätzen gefangen D  2008801 wurde. ESs lässt siıch
türliıch VON Darbietungen immer eLIWwWwaAs lernen doch, tand ich, nıcht
für dieses Referat ber dann st1eß ich auf Überlegungen 7U Beschluss der
Festschrift, dıe eın SEeWI1SSeEr Joseph KRatzınger unfer dem 1Te dargeboten hat

6M„Wl1e sollte heute eın Bıschofr sein? (ijedanken AUS nla eINESs Jubiläums

Dieses Referat ist 2011 autf der Jagung des artın-1L . uther-Bundes dem
ema „LJas evangelısch-lutherische Bıschofsamt gehalten worden.
Berglar, eier und Engels, 110, Der Bıschof In seiner eıt Bıschofstypus und B1ı-
schofsideal 1m Spiegel der Kölner 1IrC estgabe 1r Joseph Kardınal Höffner, I3yA
bıschofr VOHIN Köln, hg 1m Auftrag des Kölner Metropolıtankapıitels, öln 1986
Joseph Kardınal Katzınger, Wıe sollte eute SIN Bıschof se1in } edanken ALUSN nlal;
eINEs Jubiläums, ıIn Berglar/Engels, (wıe Anm 2), 469—4 75
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Andreas
Siemens

Das bischöfl iche Amt – 
Notwendigkeit und Realität1

Als ich mich am Silvestertag des vergangenen Jahres nach einem Kurzbesuch 
vom Vorsitzenden meines hannoverschen Martin-Luther-Bundes, Norbert 
Hintz, verabschiedete, fragte er mich, ob ich wohl schon meinen Vortrag für 
Seevetal fertig hätte. Als ich verneinte, überwand er sein Zögern und drückte 
mir ein Buch in die Hand, von dem er meinte, es könne mir vielleicht dien-
lich sein. Es trägt den Titel „Der Bischof in seiner Zeit. Festgabe für Joseph 
Kardinal Höffner“2. Nun räume ich ohne Umschweife ein, dass ich mich 
römisch-katholischen Werken zum Bischofsamt durchaus mit lutherischer 
Zurückhaltung nähere. Die Frage nach dem Wesen des bischöfl ichen Amtes 
gehört schließlich zu den Kontroversfragen, die trotz vielfacher Annäherung 
zwischen evangelischer und römisch-katholischer Konfession weiterhin  einen 
breiten und anscheinend kaum überwindbaren Graben zwischen unseren Kir-
chen anzeigen. Beim Blättern in dem 450 Seiten umfassenden Büchlein  hatte 
ich denn auch nicht den Eindruck, hier viel für meine Gedanken gewinnen 
zu können. Zwar kann ich nicht bestreiten, dass mein kirchengeschichtliches 
Interesse von den Aufsätzen gefangen genommen wurde. Es lässt sich na-
türlich von guten Darbietungen immer etwas lernen – doch, fand ich, nicht 
für dieses Referat. Aber dann stieß ich auf Überlegungen zum Beschluss der 
Festschrift, die ein gewisser Joseph Ratzinger unter dem Titel dargeboten hat: 
„Wie sollte heute ein Bischof sein? Gedanken aus Anlaß eines Jubiläums“3. 

1 Dieses Referat ist am 24. 1. 2011 auf der Tagung des Martin-Luther-Bundes zu dem 
 Thema „Das evangelisch-lutherische Bischofsamt“ gehalten worden.

2 Berglar, Peter und Engels, Odilo, Der Bischof in seiner Zeit. Bischofstypus und Bi-
schofsideal im Spiegel der Kölner Kirche. Festgabe für Joseph Kardinal Höffner, Erz-
bischof von Köln, hg. im Auftrag des Kölner Metropolitankapitels, Köln 1986.

3 Joseph Kardinal Ratzinger, Wie sollte heute ein Bischof sein? Gedanken aus Anlaß 
eines Jubiläums, in: Berglar/Engels, a. a. O. (wie Anm. 2), S. 469–475.
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Auf 1IUT s1iehen Seliten hat umrıssen, welche ufgaben einem Bıschofr heute
oblıegen. S1e en MIr nahezu uneingeschränkt gefallen. Deshalb rlaube
ich mıir, 1E nen Begınn me1ner usführungen urz vorzustellen. Selen
S1e beım Vortrag dieser edanken ruh1g kritisch und prüfen S16e, O9 S1e mi1t-
gehen können. In SOIC kritischem (iJe1st habe auch ich seIne Überlegungen
elesen.

hber bevor ich die wesentlichen Aussagen des Festschrıftbeitrags Sk17-
zıiere, den der heutige aps ened1i XVI VOT bald eiInem Vıertel) ahrhundert
gelıefert hat, 111 ich noch umreı1ıben, WAS MIr für meınen Beıtrag vorschweht.
In gelegentlıch 1N geworfenen Bonmaots Se1t der Zusage für dA1esen Vortrag
habe ich SESALT, ich E1 der Meınung, WIT bräuchten das bıschöfliche Amt In
der evangelıschen 1IrC nıcht ESs hat MIr immer Spalß emacht eobach-
tcn, W1IE diese zugegeben nıcht SALZ 71 Nennwert nehmende Aussage
aufgenommen wurde. Be1l vielen rmef 1E 1ne erkennbare Bestürzung hervor,
andere hlelten miıich Eersic  1C für EeIwas „spinnert”; wıieder andere lächel-
ten und meınten, ich E1 ohl nıcht SALZ erns nehmen. Einiıge fragten
auch zurück, W ASs ich denn ohl die Stelle SeIzen wollte, denn SALZ Oohne
ıschöfe, und 1E meı1nten e1 ohl SallZ Oohne UIS1LC. ginge doch
ohl nıcht Und der Offensichtlich eIWwASs besorgte Bundesrat UNSCIECNS Martın-
uther-Bundes empfahl MIr über den (ieneralsekretär doch tfreundlıch dıe
Berücksichtigung ein1ıger ofNzieller Dokumente der Ilutherischen 1IrC 7U

Bıschofsamt, damıt dıe revolutionäre ese siıch vielleicht doch eLIWwWwaAs WENN-
CI zugespitzt darstelle

Wenngleich 1ne SCWISSE Zuspitzung der Ihskussion sehr zuträgliıch 1st
der Kırchengeschichtler und Konfessionskundler Friedrich eyver In He1-

delberg, UVO Pastor In Schleswig, pflegte In selnen Vorlesungen und NE-
mıinaren SCH Hoffentlc sınd S1e anderer Meınung, dann 1bt 1ne
schöne IDhskussion 111 ich nen me1ne Ahbhsıcht mıt diesem Vortrag In WEe1
1hesen VOLWCR kundtun

a) Das Bıschofsamt, WIE siıch be1 UNSs In der evangelıschen Kırche AULS-

gebilde! hat, tragt mMe1lnes Erachtens einen wen1g evangelıschen ar  er.
D) Wır brauchen heute VOT em 1Ne evangelısche Ausgestaltung des bI-

schöflichen Amltes In der evangelıschen 1IrC
/Zur Erläuterung des Begrıiffs bıschöfliches Amt verwelise ich darauf, dass

mıt Werner Elert“ alle aufsichtlichen Amter In der evangelıschen Kırche C

ert, Der bıschöflliche ('harakter der Superintendenturverfassung, ursprünglıc. ıIn
utchertum 1935, elt 12, 3535—32067:; Jetz! ıIn Keller-Hüschemenger (Hg.), FKın
Lehrer der TITC Kırchlich-theologische UuTsaltze und ortrage VOHIN Werner Elert,
Berlın/ Hamburg 1967, 128 —17%
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Auf nur sieben Seiten hat er umrissen, welche Aufgaben einem Bischof  heute 
obliegen. Sie haben mir nahezu uneingeschränkt gefallen. Deshalb erlaube 
ich mir, sie Ihnen zu Beginn meiner Ausführungen kurz vorzustellen. Seien 
Sie beim Vortrag dieser Gedanken ruhig kritisch und prüfen Sie, ob Sie mit-
gehen können. In solch kritischem Geist habe auch ich seine Überlegungen 
gelesen.

Aber bevor ich die wesentlichen Aussagen des Festschriftbeitrags skiz-
ziere, den der heutige Papst Benedikt XVI. vor bald einem Vierteljahrhundert 
geliefert hat, will ich noch umreißen, was mir für meinen Beitrag vorschwebt. 
In gelegentlich dahin geworfenen Bonmots seit der Zusage für diesen Vortrag 
habe ich gesagt, ich sei der Meinung, wir bräuchten das bischöfl iche Amt in 
der evangelischen Kirche nicht. Es hat mir immer Spaß gemacht zu beobach-
ten, wie diese – zugegeben – nicht ganz zum Nennwert zu nehmende Aussage 
aufgenommen wurde. Bei vielen rief sie eine erkennbare Bestürzung hervor, 
andere hielten mich ersichtlich für etwas „spinnert“; wieder andere lächel-
ten und meinten, ich sei wohl nicht so ganz ernst zu nehmen. Einige fragten 
auch zurück, was ich denn wohl an die Stelle setzen wollte, denn ganz ohne 
Bischöfe, und sie meinten dabei wohl: ganz ohne Aufsicht, ginge es doch 
wohl nicht. Und der offensichtlich etwas besorgte Bundesrat unseres Martin-
Luther-Bundes empfahl mir über den Generalsekretär doch freundlich die 
Berücksichtigung einiger offi zieller Dokumente der lutherischen Kirche zum 
Bischofsamt, damit die revolutionäre These sich vielleicht doch etwas weni-
ger zugespitzt darstelle.

Wenngleich eine gewisse Zuspitzung der Diskussion sehr zuträglich ist 
– der Kirchengeschichtler und Konfessionskundler Friedrich Heyer in Hei-
del berg, zuvor Pastor in Schleswig, pfl egte in seinen Vorlesungen und Se-
minaren zu sagen: Hoffentlich sind Sie anderer Meinung, dann gibt es eine 
schöne Diskussion – will ich Ihnen meine Absicht mit diesem Vortrag in zwei 
Thesen vorweg kundtun.

a) Das Bischofsamt, wie es sich bei uns in der evangelischen Kirche aus-
gebildet hat, trägt meines Erachtens einen zu wenig evangelischen Charakter.

b) Wir brauchen heute vor allem eine evangelische Ausgestaltung des bi-
schöfl ichen Amtes in der evangelischen Kirche.

Zur Erläuterung des Begriffs bischöfl iches Amt verweise ich darauf, dass 
mit Werner Elert4 alle aufsichtlichen Ämter in der evangelischen Kir che ge-

4 W. Elert, Der bischöfl iche Charakter der Superintendenturverfassung, ursprünglich in: 
Luthertum 1935, Heft 12, S. 353–367; jetzt in: M. Keller-Hüschemenger (Hg.), Ein 
Lehrer der Kirche. Kirchlich-theologische Aufsätze und Vorträge von Werner Elert, 
Berlin/Hamburg 1967, S. 128–138.
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me1ı1nnt sınd: In diesem Sinne bekleıidet aIsSO bereıts der visıtıerende uper-
intendent eın bıschöfliches Amt Und WCT U  - ngs en sollte, dass ich
bereıts wıieder einem unevangelıschen hierarchischen enken erlegen SeIn
sollte, den ann ich eruh1igen: Dass bereıts auch der „einfache“ Pastor
das bıschöfliche Amt ausübt, 1sSt 1ne me1ner testen Überzeugungen. Nur
glaube ich, dass MNISCIEC evangelıschen ıschöfe, die das auch SCIN SCH,
dies nıcht verstehen W1IE iıch Denn SONS mMUsSsSten 1E viel Höheres VOoO

Pfarramt halten, als 1E MIr In i1hrem Verhalten tun scheinen. SO annn ich
7U e1ispie. nıcht verstehen, dass das Aussche1iden AUS dem bıschöfliıchen
Le1itungsamt nıcht Z£ZUT UÜbernahme eINes bıschöflichen Tarramtes In der
Oder auf dem Ort führt, WIE doch eigentlich mi1t besten evangelıschen
(iründen NISC hannoversches Bischofsgesetz vorsieht, sondern dass dıe Auf-
fassung grassıiert, e1in chemalıger Bıschofr mMUSsSsStEe EeIwas Angemesseneres be-
kommen als 1ne arre, da 1E nıcht der Bedeutung eINes chemalıgen B1-
schofs entspreche.

hber zunächst den erwagenswerten (ijedanken VON Joseph Katzınger.
Wilie SOl heute e1in Bıschofr sein? KRatzınger greift WEe1 Umschreibungen des
bıschöflichen Amltes auf. die siıch 1mM Neuen lTestament en Er nenn 1E
bıblısche Bılder, damıt In selner platonısıerenden Denkweise ausdrückend,
dass 1111A0 1E nıcht einengend aufnehmen sollte > ıne wahrhaft bıschöfliche
(iestalt ze1ge siıch In iıhrer Hırteneigenschaft. Das 1sSt SAahzZ herkömmlıch und

Der Hırte bıblischer e1t gehe der EeN| Er WE1ISE den Weg
und W1SSE auch, das WERSAMNE VOoO UNDWESSAME (ijelände untersche1i1den.
Er verstehe siıch welter auf die OoOhenden eTfahren und vermöge aufZzuzZ7e1l-
CL, welche 1111A0 me1ı1den könne und welche 1111A0 bestehen mMuUSSsSe. Er hüte
das en der erde, das ıhm ANVertIraut SE1 Er W1SSE zudem, dass für dıe
EeN| da E1 und nıcht umgekehrt dıe er für iıhn, deren Gilıeder darum
auch nıcht als Sachen und Nutzgegenstände behandeln ÜUrfe, sondern als le-
bendige Wesen achten habe Er E1 iıhnen In 1e€ zugewandt, wobhel d1ese
1e nıchts Weichliches besıtze, sondern UunNnrende 1e€ sel, die auch mıt
Launen und E1gensinn fertig werde.

1Ne wesentliche Beobachtung fügt KRatzınger hiınzu: ach etr 2,25
IsSt der Beegriff des ıschofs, der zunächst UTSIC meıne, mi1t dem Begriff
des Hırten verbunden und mMUSSsSe VON daher verstanden werden. em der
Bıschofr als Hırte verstehen sel, komme noch eın Aspekt hinzu, der für das
Biıschofsamt wesentlich E1 Der mtsınhaber mMuUsSse eın ehender se1n, WAS

KRatzınger, (wıe Anm. 3), 469
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meint sind; in diesem Sinne bekleidet also bereits der visitierende Super-
intendent ein bischöfl iches Amt. Und wer nun Angst haben sollte, dass ich 
bereits wieder einem unevangelischen hierarchischen Denken erlegen sein 
sollte, den kann ich beruhigen: Dass bereits auch der „einfache“ Pastor 
das bischöfl iche Amt ausübt, ist eine meiner festen Überzeugungen. Nur 
 glaube ich, dass unsere evangelischen Bischöfe, die das auch so gern sagen, 
dies nicht so verstehen wie ich. Denn sonst müssten sie viel Höheres vom 
Pfarramt halten, als sie mir in ihrem Verhalten zu tun scheinen. So kann ich 
zum Beispiel nicht verstehen, dass das Ausscheiden aus dem bischöfl ichen 
Leitungsamt nicht zur Übernahme eines bischöfl ichen Pfarramtes in der Stadt 
oder auf dem Dorf führt, wie es doch eigentlich mit besten evangelischen 
Gründen unser hannoversches Bischofsgesetz vorsieht, sondern dass die Auf-
fassung grassiert, ein ehemaliger Bischof müsste etwas Angemesseneres be-
kommen als eine Pfarre, da sie nicht der Bedeutung eines ehemaligen Bi-
schofs entspreche.

Aber zunächst zu den erwägenswerten Gedanken von Joseph Ratzinger. 
Wie soll heute ein Bischof sein? Ratzinger greift zwei Umschreibungen des 
bischöfl ichen Amtes auf, die sich im Neuen Testament fi nden. Er nennt sie 
biblische Bilder, damit in seiner platonisierenden Denkweise ausdrückend, 
dass man sie nicht einengend aufnehmen sollte.5 Eine wahrhaft bischöfl iche 
Gestalt zeige sich in ihrer Hirteneigenschaft. Das ist ganz herkömmlich und 
vertraut. Der Hirte biblischer Zeit gehe der Herde voran. Er weise den Weg 
und wisse auch, das wegsame vom unwegsamen Gelände zu unterscheiden. 
Er verstehe sich weiter auf die drohenden Gefahren und vermöge aufzuzei-
gen, welche man meiden könne und welche man bestehen müsse. Er hüte 
das Leben der Herde, das ihm anvertraut sei. Er wisse zudem, dass er für die 
Herde da sei und nicht umgekehrt die Herde für ihn, deren Glieder er darum 
auch nicht als Sachen und Nutzgegenstände behandeln dürfe, sondern als le-
bendige Wesen zu achten habe. Er sei ihnen in Liebe zugewandt, wobei diese 
Liebe nichts Weichliches besitze, sondern führende Liebe sei, die auch mit 
Launen und Eigensinn fertig werde.

Eine wesentliche Beobachtung fügt Ratzinger hinzu: Nach 1 Petr 2,25 
ist der Begriff des Bischofs, der zunächst Aufsicht meine, mit dem Begriff 
des Hirten verbunden und müsse von daher verstanden werden. Indem der 
Bischof als Hirte zu verstehen sei, komme noch ein Aspekt hinzu, der für das 
Bischofsamt wesentlich sei: Der Amtsinhaber müsse ein Sehender sein, was 

5 Ratzinger, a. a. O. (wie Anm. 3), S. 469.
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CL mMUSSsSe den 1C für das (Janze und für den FEiınzelnen en Als
ehnender 1sSt WI1IE VON selhest miıtten 1mM ST CcCANenN (Gilauben verankert, wei1l
11A0 1IUT VON (1Jott AUS sehen könne, we1l alleın der (Gilaube sehend mache.
Alleın VON (iJott AUS komme 11A0 In die Lage, das (Jjanze sehen und damıt
das Wesentliche VOoO Unwesentlıchen untersche1iden.
en die SALZ kommt 1Ne ungewöhnlıche Umschreibung

stehen: das Biıld VOoO Fıscher. eses Bıld besıtzt dıe Schwierigkeit, 1IUT

als VON Innen her umgedeutetes verwendungsfähig SeIN. Denn nıcht das
Überlisten und Gefangensetzen der Fısche E1 diesem Biıld In selner chrıist-
lıchen Anwendung wesentlıch, sondern das Führen In die Wahrheit AUS der
Knechtscha des Gewohnten.® ()b 11A0 das Bıld sehen kann, lasse ich
O  en; für KRatzıngers Vorstellung VOoO Bıschofr 1sSt der (ijedanke unerlässlıch,
dass der Bıschofr aliur nöt1g 1st, dass WIT den Weg In die Freıiheılt der chrıist-
lıchen Wahrheit en FEınen zweıten Aspekt entnımmt KRatzınger diesem
Bıld e Fıscher arbeıten als Kooperatıve, da S1e€ In einem O0 SIt7en. e
1SCHNOTEe sınd aufeiınander angewlesen und füreinander da; nıemand gecht SE1-
TICTH Weg alleın Schließlic benötigen Fıscher für ıhre Arbeiıt Mut In Orm der
(ijeduld und des Aushaltens Innerhalb SEeWI1SSET TeENZEN können 1E eIN1SES
tu ‚9 iıhre Beute kommen und 1mM Sturm nıcht unterzugehen. ber
1bt TeENZEN der Jüchtigkeıt, denen 1E hinnehmen mussen, dass S1e€ VON

stärksten äften abhängıg sınd, dıe 1E€ nıcht bezwıngen können.
Lhese beiden neutestamentlichen Bılder übersetzt KRatzınger In dre1 bI-

schöfliche ugenden, dıe heute besonders erforderlich seien e erste Iu-
gend 1sSt der Glaube; e1in Bıschofr SOl ZUETrST eın Glaubender, eın persönlıch,
das e1 In eigener Sprache ausdrucksfähig, (Gilaubender SeIN. Denn 1IUT dann
besıtzt WEe1 wesentliche E1genschaften: sıch einerseIlits beraten lassen
und andererseılts unabhängıg urteilsfähig SeIN. (Gilaube IsSt außerdem „„dıe
tefe Überzeugung davon, dass (1Jott Urc C’hristus 1mM eilıgen (iJe1st In der
1IrC WITKIC da 1sSt und handelt‘“® Davon unterscheiden 1sSt der halb-
herz1ige Glaube, der siıch VOT der Welt damıt entschuldigt, In der Hauptsache
für die Verbesserung der Welt arbeıten wollen Da werde (iJott rasch £UT

KRatzınger, U., 4/() „LJas Bıld V Fıscher Ist demgegenüber ekundär geblıe-
ben |DITS Vorstellung des Fangens, das dıe Haupttätigkeıit des Fıischers beschreı1bt, Ist
höchst mıssverständlıch:; S1C IL1USN VOHN Innen her umgedeutet werden. Es gcht weder

Überlisten och Gefangensetzen; geht gerade umgeke. darum, AL der
Knechtschaft des ewohnten In dıe TE1NEIN der Wahrheıit ühren und dıe Menschen
1r d1esen schwıierigen usstieg und ufstieg gewinnen. ”
KRatzınger, U., ah 471
KRatzınger, U., AT}
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heißt, er müsse den Blick für das Ganze und für den Einzelnen haben. Als 
Sehender ist er wie von selbst mitten im christlichen Glauben verankert, weil 
man nur von Gott aus sehen könne, weil allein der Glaube sehend mache. 
Allein von Gott aus komme man in die Lage, das Ganze zu sehen und damit 
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.

Neben die ganz vertraute kommt eine ungewöhnliche Umschreibung zu 
stehen: das Bild vom Fischer. Dieses Bild besitzt die Schwierigkeit, nur 
als von innen her umgedeutetes verwendungsfähig zu sein. Denn nicht das 
Überlisten und Gefangensetzen der Fische sei an diesem Bild in seiner christ-
lichen Anwendung wesentlich, sondern das Führen in die Wahrheit aus der 
Knechtschaft des Gewohnten.6 Ob man das Bild so sehen kann, lasse ich 
 offen; für Ratzingers Vorstellung vom Bischof ist der Gedanke unerlässlich, 
dass der Bischof dafür nötig ist, dass wir den Weg in die Freiheit der christ-
lichen Wahrheit fi nden. Einen zweiten Aspekt entnimmt Ratzinger diesem 
Bild. Die Fischer arbeiten als Kooperative, da sie in einem Boot sitzen. Die 
Bischöfe sind aufeinander angewiesen und füreinander da; niemand geht sei-
nen Weg allein. Schließlich benötigen Fischer für ihre Arbeit Mut in Form der 
Geduld und des Aushaltens. Innerhalb gewisser Grenzen können sie einiges 
tun, um an ihre Beute zu kommen und im Sturm nicht unterzugehen. Aber es 
gibt Grenzen der Tüchtigkeit, an denen sie hinnehmen müssen, dass sie von 
stärksten Kräften abhängig sind, die sie nicht bezwingen können.

Diese beiden neutestamentlichen Bilder übersetzt Ratzinger in drei bi-
schöfl iche Tugenden, die heute besonders erforderlich seien.7 Die erste Tu-
gend ist der Glaube; ein Bischof soll zuerst ein Glaubender, ein persönlich, 
das heißt in eigener Sprache ausdrucksfähig, Glaubender sein. Denn nur dann 
besitzt er zwei wesentliche Eigenschaften: sich einerseits beraten zu lassen 
und andererseits unabhängig urteilsfähig zu sein. Glaube ist außerdem „die 
tiefe Überzeugung davon, dass Gott durch Christus im Heiligen Geist in der 
Kirche wirklich da ist und handelt“8. Davon zu unterscheiden ist der halb-
herzige Glaube, der sich vor der Welt damit entschuldigt, in der Hauptsache 
für die Verbesserung der Welt arbeiten zu wollen. Da werde Gott rasch zur 

6 Ratzinger, a. a. O., S. 470: „Das Bild vom Fischer ist demgegenüber sekundär geblie-
ben. Die Vorstellung des Fangens, das die Haupttätigkeit des Fischers beschreibt, ist 
höchst missverständlich; sie muss von innen her umgedeutet werden. Es geht weder 
um Überlisten noch um Gefangensetzen; es geht gerade umgekehrt darum, aus der 
Knechtschaft des Gewohnten in die Freiheit der Wahrheit zu führen und die Menschen 
für diesen schwierigen Ausstieg und Aufstieg zu gewinnen.“

7 Ratzinger, a. a. O., ab S. 471.
8 Ratzinger, a. a. O., S. 472.
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Phrase; 1111A0 erwarte 1mM TUN! nıchts VON ınm, sondern preche siıch unfer
teierlichen Formeln 1IUT selhest Mut

/Zum (Gilauben esellt siıch die T1ugend der ugheiıit, dıe darın besteht,
„sıch der Wahrheit des SeINs und der anrne1| des Menschen
orientieren“”. und ahrnehmungsfähigkeıt, Realısmus und Sachlichkein: eIN-
SCHALE ugheıit E1 In der Antıke Voraussetzung er ora SEWESCH, we1l
das (iute auf dem ahren beruhte; und heute edrohe N eın Moralısmus,
der siıch Urc das Pathos der Unsachlichkeıit auszeichne und zerstörerisch
E1 KRatzınger macht als S5ıgnatur der e1t einen polıtıschen Moralhlsmus AUS,
der In seinem Eintreten für Freiheıt 1ne Iiktatur der Gesinnung aufrıichte,
die jJeden AUSSICHNZC, der den vorgegebenen, ‚„„standardıs1ierten een und
Urteijlen“ auch 1IUT zweıle. KRatzınger Ssiecht den Bıschofr als denjenıgen, der
die ugheıt des ehenden besıtzt und damıt das Augenmaßb die VCI-

führerische Maßlosigkeıt Z£ZUT Geltung bringen annn
Daran knüpft siıch schheßlich die T1ugend der Jlapferkeıt. Fın Bıschofr

darf nıcht jeglıchem ruck nachgeben, schon der 1e€ wıllen nıcht
Christliche 1e enthält das LE lement des Kampfes und des Wıderspruchs,
WIE denn eın Bıld VON Jesus, das AUS selner (iJüte „Zustimmung allem,
Kechtfertigung eINes jJeden Verhaltens herleı1tet””, e1in „Wlidersinn1ıger ythos”
E1 Wırkliıche 1.  e’ die einen Bıschofr WIE Moses auszeichnen solle, habe
nıchts mıt Schwac  e1t tu ‚9 dıe jJeden ÄArger verme1ıden möchte. e
Aufgabe eINES 1SCANOTS heht KRatzınger VOoO Verwaltungsapparat abh Lheser
tendiere dazu, auf jJeden Fall ÄArger verme1ıden. Das E1 seine Oberste
Maxıme. In der Nachfolge Christı dürfe eın Bıschofr sıch d1ese Maxıme
nıcht eigen machen, we1l 1E€ letztlich auf reine Selbsterhaltung ziele.
Demgegenüber edürfe der Bıschofr des Mutes, Mehrheitsmeinungen W1-
dersprechen, den Klıschees der ftfentlichen Meınung handeln
Oder des Auftrags wıllen die bequeme Übereinkunft der TUpDE auf-
zubrechen. Im Umkehrschluss el dıes, dass der Bıschofr siıch nıcht VON

der Furcht VOT Polarısıerungen leıten lassen darf. Solche Furcht würde dıe
Einheılt 1mM (ilauben Urc e1in Balancespie. VON Posıtionen ErSeIZCN, WAS

Ende inhaltslos würde und auf das ecCc des Stärkeren hiınaushefe 1C
letzt gehört £UT ertforderlichen bıschöfliıchen Japferkeıt auch noch, „„dass der
Bıschofr selhest vergeben und darum auch Nachsıcht, vVergebung VON den
deren erbıtten und empfangen annc< 10

KRatzınger, U., A7)
KRatzınger, U., 473—475
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Phrase; man erwarte im Grunde nichts von ihm, sondern spreche sich unter 
feierlichen Formeln nur selbst Mut zu.

Zum Glauben gesellt sich die Tugend der Klugheit, die darin besteht, 
„sich an der Wahrheit des Seins und an der Wahrheit des Menschen zu 
orientieren“9, und Wahrnehmungsfähigkeit, Realismus und Sachlichkeit ein-
schließt. Klugheit sei in der Antike Voraussetzung aller Moral gewesen, weil 
das Gute auf dem Wahren beruhte; und heute bedrohe uns ein Moralismus, 
der sich durch das Pathos der Unsachlichkeit auszeichne und zerstörerisch 
sei. Ratzinger macht als Signatur der Zeit einen politischen Moralismus aus, 
der in seinem Eintreten für Freiheit eine Diktatur der Gesinnung aufrichte, 
die jeden ausgrenze, der an den vorgegebenen, „standardisierten Ideen und 
Urteilen“ auch nur zweifl e. Ratzinger sieht den Bischof als denjenigen, der 
die Klugheit des Sehenden besitzt und damit das Augenmaß gegen die ver-
führerische Maßlosigkeit zur Geltung bringen kann.

Daran knüpft sich schließlich die Tugend der Tapferkeit. Ein Bischof 
darf nicht jeglichem Druck nachgeben, schon um der Liebe willen nicht. 
Christliche Liebe enthält das Element des Kampfes und des Widerspruchs, 
wie denn ein Bild von Jesus, das aus seiner Güte „Zustimmung zu allem, 
Rechtfertigung eines jeden Verhaltens herleitet“, ein „widersinniger Mythos“ 
sei. Wirkliche Milde, die einen Bischof wie Moses auszeichnen solle, habe 
nichts mit Schwachheit zu tun, die jeden Ärger vermeiden möchte. Die 
Aufgabe eines Bischofs hebt Ratzinger vom Verwaltungsapparat ab. Dieser 
tendiere dazu, auf jeden Fall Ärger zu vermeiden. Das sei seine oberste 
Maxime. In der Nachfolge Christi dürfe ein Bischof sich diese Maxime 
nicht zu eigen machen, weil sie letztlich auf reine Selbsterhaltung ziele. 
Demgegenüber bedürfe der Bischof des Mutes, Mehrheitsmeinungen zu wi-
dersprechen, den Klischees der öffentlichen Meinung entgegen zu handeln 
oder um des Auftrags willen die bequeme Übereinkunft der Gruppe auf-
zubrechen. Im Umkehrschluss heißt dies, dass der Bischof sich nicht von 
der Furcht vor Polarisierungen leiten lassen darf. Solche Furcht würde die 
Einheit im Glauben durch ein Balancespiel von Positionen ersetzen, was am 
Ende inhaltslos würde und auf das Recht des Stärkeren hinausliefe. Nicht zu-
letzt gehört zur erforderlichen bischöfl ichen Tapferkeit auch noch, „dass der 
Bischof selbst vergeben und darum auch Nachsicht, Vergebung von den an-
deren erbitten und empfangen kann“10.

 9 Ratzinger, a. a. O., S. 472 f.
 10 Ratzinger, a. a. O., S. 473–475.
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In dieser (iedankensk1i7z77e habe ich nıchts en können, WORCRCH ich AUS

evangelıscher 1C EeIWaAs eiInzZuwenden hätte 1IUT dass natürlıch die rage
ble1bt, O9 a ll das, WAS hler edenkenswert ausgeführt wırd, nıcht Urc
die Vorgabe des römıschen Kırchenrechts In einen Zusammenhang gebrac.
wird, dem WIT mıt außerster EsSEerve egegnen. e Fragen des (iehorsams

aps und Bıschof, der nahe7zu uneingeschränkten Befehlsgewalt über
die unterstellten Amtsınhaber und der echt- und Lehrfestsetzung Urc den
eiılıgen sınd mıt der eJahung dieser Ausführungen KRatzıngers nıcht
erledigt. Das E1 1IUT festgehalten, jede alsche Annahme abzuwehren, da
hıer OfTft Unterstellungen und Miıssverständnisse regleren.

In evangelıschen Außerungen wırd SCIN die Behauptung aufgestellt, dıe
evangelısche Kırche kenne 1mM nterschNle: Z£ZUT römıisch-katholischen 1IrC
1IUT e1in Amt Das WAare das Amt der Verkündigung. An 1ıhm hätten alle te1l, dıe
In iırgendeiner We1se das E vangelıum weiıtergeben. Da spiele keine olle,
b ]Jemand diesen Lhenst der Weıtergabe mıt Ausbildung und eshalbh aupt-
mtlich Oder Oohne Ausbildung ehrenamtlıch ausübe. egründe! WIT| dies In
er ege mıt der für e1in evangelısches Amtsverständnıis, WIE dann he1bt,
unverzichtbaren Te VOoO Priestertum er Gläubigen. E1gentlich, lau-
Tel diese Te In der Anwendung, übten alle (Gil1ıeder der (je meınde das 1ne
Amt geme1insam AUS SO siıch In der irchengeme1indeordnung der
hannoverschen Landeskırche dıe ırchengesetzlıche Bestimmung, dass der
Pastor 1IUT Anteiıl Amt der Verkündigung habe, einen SCWISS hervorge-
hobenen, ahber ehben 1mM Entscheidenden 1IUT einen Anteiıl dem der dNZCH
(jemel1nde aufgetragenen Dienst '

Fın heutiger evangelıscher Pastor hat rechtliıch W1IE SACANNC die hınter die-
SC{ Ausführungen stehende Ansıcht akzeptieren. e1 diese Ansıcht
nıcht, dann IENN siıch den erdac gefallen lassen, eIMIC Oder en
schon auf Abwegen wandeln, die ıhn über uUrz Oder lang In katholische
Denkweise geraten lassen.

Nun ade ich S1e e1n, d1ese Z7Ze heutigen evangelıschen Amtsverständ-
N1ISSES auf dıe Personen anzuwenden, die eın evangelısches Leıitungsamt AULS-

11 8 3 der Kırchengemeindeordnung der FEvy -luth. Landeskırche Hannovers SSUMML,
ass alle emelndeglieder 1r dıe Erhaltung und Örderung der echten Verkündi-
S UE des ortes (jottes und der stiıftungsgemäßen Darreichung der 'amente VC1-

antwortlich selen. spricht ann V A mt der Verkündigung, das als Mientliiche
Verkündıigung 1U mıt rechtmälßigem Aulftrag ausgelübt werden soll Tst 19 wıdmet
sıch dem pfarramtlıchen Dienst, wobel 8 20 Abs 1, NS al7 estlegt, ass dıe MTtent-
1C Verkündıigung und dıe Sakramentsverwaltung dıe besonderen ufgaben der
Pastoren und Pastorinnen SInd. Kechtssammlung der FEvy -Iuth Landeskırche Hanno-
VCLIS, Kırchengemeindeordnung In der Fassung V DIL. 2006
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In dieser Gedankenskizze habe ich nichts fi nden können, wogegen ich aus 
evangelischer Sicht etwas einzuwenden hätte – nur dass natürlich die Frage 
bleibt, ob all das, was hier so bedenkenswert ausgeführt wird, nicht durch 
die Vorgabe des römischen Kirchenrechts in einen Zusammenhang gebracht 
wird, dem wir mit äußerster Reserve begegnen. Die Fragen des Gehorsams 
gegen Papst und Bischof, der nahezu uneingeschränkten Befehlsgewalt über 
die unterstellten Amtsinhaber und der Recht- und Lehrfestsetzung durch den 
Heiligen Stuhl sind mit der Bejahung dieser Ausführungen Ratzingers nicht 
erledigt. Das sei nur festgehalten, um jede falsche Annahme abzuwehren, da 
hier oft Unterstellungen und Missverständnisse regieren.

In evangelischen Äußerungen wird gern die Behauptung aufgestellt, die 
evangelische Kirche kenne im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche 
nur ein Amt. Das wäre das Amt der Verkündigung. An ihm hätten alle teil, die 
in irgendeiner Weise das Evangelium weitergeben. Da spiele es keine Rolle, 
ob jemand diesen Dienst der Weitergabe mit Ausbildung und deshalb haupt-
amtlich oder ohne Ausbildung ehrenamtlich ausübe. Begründet wird dies in 
aller Regel mit der für ein evangelisches Amtsverständnis, wie es dann heißt, 
unverzichtbaren Lehre vom Priestertum aller Gläubigen. Eigentlich, so lau-
tet diese Lehre in der Anwendung, übten alle Glieder der Gemeinde das eine 
Amt gemeinsam aus. So fi ndet sich in der Kirchengemeindeordnung der 
hannoverschen Landeskirche die kirchengesetzliche Bestimmung, dass der 
Pastor nur Anteil am Amt der Verkündigung habe, einen gewiss hervorge-
hobenen, aber eben im Entscheidenden nur einen Anteil an dem der ganzen 
Gemeinde aufgetragenen Dienst.11

Ein heutiger evangelischer Pastor hat rechtlich wie sachlich die hinter die-
sen Ausführungen stehende Ansicht zu akzeptieren. Teilt er diese Ansicht 
nicht, dann muss er sich den Verdacht gefallen lassen, heimlich oder offen 
schon auf Abwegen zu wandeln, die ihn über kurz oder lang in katholische 
Denkweise geraten lassen.

Nun lade ich Sie ein, diese Skizze heutigen evangelischen Amts ver ständ-
nisses auf die Personen anzuwenden, die ein evangelisches Leitungsamt aus-

11 § 3 der Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers bestimmt, 
dass alle Gemeindeglieder für die Erhaltung und Förderung der rechten Verkündi-
gung des Wortes Gottes und der stiftungsgemäßen Darreichung der Sakramente ver-
antwortlich seien. § 16 spricht dann vom Amt der Verkündigung, das als öffentliche 
Verkündigung nur mit rechtmäßigem Auftrag ausgeübt werden soll. Erst § 19 widmet 
sich dem pfarramtlichen Dienst, wobei § 20 Abs. 1, Satz 1 festlegt, dass die öffent-
liche Verkündigung und die Sakramentsverwaltung die besonderen Aufgaben der 
Pastoren und Pastorinnen sind. Rechtssammlung der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers, Kirchengemeindeordnung in der Fassung vom 28. April 2006.
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üben. Wenn ıchtig Ist, dass alle evangelıschen C’hristen zugle1ic. auch
Pastoren sınd, dıe In gleichberechtigter Welse mıt den Ordınıerten Pastoren
das Amt der Verkündigung ausüben, dann mMUsste 1111A0 doch auch SCH kön-
HCL, dass alle Ordınıerten Pastoren Anteıl bıschöfliıchen Amt en Denn
auch dıe nhaber des bıschöfliıchen Oder aufsiıchtliıchen Amltes en Ja 1IUT

Anteiıl einen Amt der Verkündigung. Da aber lässt sıch sogleıc. test-
stellen, dass auf diese Idee ernsthaft aum ]Jemand vertTa Jede Oder Jeder,
die Oder der siıch einfallen 1eDBe, SCH der prinzıplellen Gileichheilt er ( -

dinıerten Amtsträger siıch bıschöfliche Autorıität anzumabßben, würde Anlass
geben, iıhrer Oder selner Verstandeskraft zweıfteln. 1C VON UNSC-
fähr NISCIC Le1itungspersonen 7U Zeichen iıhrer besonderen Qualıität
eın bıschöfliches Amtskreuz. Das untersche1idet 1E€ ıchtbar VON den kreu7z-
losen Amtsträgern. 1C 1IUT dıe edien machen Culhlc dass der kleine
Urtspastor nıcht mi1t bıischöflicher Autorıität ausgestatte 1St, sondern auch
die höheren Amtsträger geben sehr eutnc verstehen, dass 1E mehr sınd
als der kleine Pastor des Dorfes Oder der Stadtgemeinde. Mehr sınd 1E nıcht
SCH qualifizierterer e11INaDe Amt der Verkündigung. Sondern 1E sınd
mehr, we1l 1E€ das Amt der Le1itung und UTSIC innehaben.

Allerdings bın ich hıs heute auf der ucC nach der besonderen Qualıität
der abe der Le1ıtung, dıe 11A0 en II1USS, eın Le1itungsamt erfolg-
reich auszuführen. Ich glaube, ein1ge der einschlägıgen Managementregeln

kennen, die Berater SCIN für TeUTES eld vermitteln. Ich
habe Se1t vielen Jahren auch das Leıitungsverhalten beobachtet,
das diejen1ıgen den Jlag gelegt aben, die mıt mehr Oder mınder großer
Berechtigung beanspruchten Oder beanspruchen durften, miıich und andere
schlichte Pastoren leıten. DDass siıch 1ne besondere egabung han-
deln II1USS, WENNn 11A0 £UT Kybernes1s efähigt lst, habe ich inzwıschen VCI-

innerlicht. ber WOrInN 1E In kırchlichem Zusammenhang besteht, habe ich
'OTLZ vielfältigen Bemühens noch nıcht herausgefunden. alur e1in eıispıiel:
Vor einıgen ahren habe ich miıich auf einen, W1IE ich fand, nıcht csechr wıicht ı-
CI Posten 1mM Haus Kırchlicher Lhenste me1ner hannoverschen Landeskırche
bewerben wollen Als ich miıich be1 einem Abteilungsleiter In diesem Hause
erkundıgte, O9 das selner Meınung nach e1in möglıcher Posten für miıich
SeIn könne, fragte miıich 1IUT dies 1Ne O9 ich Leıtungserfahrun: besıtze.
Was sollte ich da antworten ? Eingedenk der OfTft hörenden USKUun: e1in
Pastor, der den Vors1itz In seinem Kırchenvorstand ühre, übe selhstverständ-
ıch Leıitung AUS, habe ich entsprechend gl  9 ich könne mıt tch-
lıchen temıen und mıt Menschen In der 1IrC umgehen ber das
ohl die alsche Antwort. Denn umgehen: wurde ich belehrt, die e1 C
machten rfahrungen selen vielleicht gute ıfahrungen, aber eINES auf ]E-
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üben. Wenn es richtig ist, dass alle evangelischen Christen zugleich auch 
Pastoren sind, die in gleichberechtigter Weise mit den ordinierten Pastoren 
das Amt der Verkündigung ausüben, dann müsste man doch auch sagen kön-
nen, dass alle ordinierten Pastoren Anteil am bischöfl ichen Amt haben. Denn 
auch die Inhaber des bischöfl ichen oder aufsichtlichen Amtes haben ja nur 
Anteil am einen Amt der Verkündigung. Da aber lässt sich sogleich fest-
stellen, dass auf diese Idee ernsthaft kaum jemand verfällt. Jede oder jeder, 
die oder der sich einfallen ließe, wegen der prinzipiellen Gleichheit aller or-
dinierten Amtsträger sich bischöfl iche Autorität anzumaßen, würde Anlass 
geben, an ihrer oder seiner Verstandeskraft zu zweifeln. Nicht von unge-
fähr tragen unsere Leitungspersonen zum Zeichen ihrer besonderen Qualität 
ein bischöfl iches Amtskreuz. Das unterscheidet sie sichtbar von den kreuz-
losen Amtsträgern. Nicht nur die Medien machen deutlich, dass der kleine 
Ortspastor nicht mit bischöfl icher Autorität ausgestattet ist, sondern auch 
die höheren Amtsträger geben sehr deutlich zu verstehen, dass sie mehr sind 
als der kleine Pastor des Dorfes oder der Stadtgemeinde. Mehr sind sie nicht 
wegen qualifi zierterer Teilhabe am Amt der Verkündigung. Sondern sie sind 
mehr, weil sie das Amt der Leitung und Aufsicht innehaben.

Allerdings bin ich bis heute auf der Suche nach der besonderen Qualität 
der Gabe der Leitung, die man haben muss, um ein Leitungsamt erfolg-
reich auszuführen. Ich glaube, einige der einschlägigen Managementregeln 
zu kennen, die so genannte Berater gern für teures Geld vermitteln. Ich 
habe seit vielen Jahren auch das so genannte Leitungsverhalten beobachtet, 
das diejenigen an den Tag gelegt haben, die mit mehr oder minder großer 
Berechtigung beanspruchten oder beanspruchen durften, mich und andere 
schlichte Pastoren zu leiten. Dass es sich um eine besondere Begabung han-
deln muss, wenn man zur Kybernesis befähigt ist, habe ich inzwischen ver-
innerlicht. Aber worin sie in kirchlichem Zusammenhang besteht, habe ich 
trotz vielfältigen Bemühens noch nicht herausgefunden. Dafür ein Beispiel: 
Vor einigen Jahren habe ich mich auf einen, wie ich fand, nicht sehr wichti-
gen Posten im Haus Kirchlicher Dienste meiner hannoverschen Landeskirche 
bewerben wollen. Als ich mich bei einem Abteilungsleiter in diesem Hause 
erkundigte, ob das seiner Meinung nach ein möglicher Posten für mich 
sein könne, fragte er mich nur dies eine: ob ich Leitungserfahrung besitze. 
Was sollte ich da antworten? Eingedenk der oft zu hörenden Auskunft, ein 
Pastor, der den Vorsitz in seinem Kirchenvorstand führe, übe selbstverständ-
lich Leitung aus, habe ich entsprechend geantwortet, ich könne mit kirch-
lichen Gremien und mit Menschen in der Kirche umgehen. Aber das war 
wohl die falsche Antwort. Denn umgehend wurde ich belehrt, die dabei ge-
machten Erfahrungen seien vielleicht gute Erfahrungen, aber eines auf je-
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den Fall nıcht Leıitungserfahrung. Daraus habe ich geschlossen, dass dıe
ihıgkeıt wirklicher Leıitung 1ne geheimn1svolle abe sel, die jedenfalls
ich nıcht besıtze.

Denn auch das Umgekehrte habe ich erleht War ]Jemand VON e1lner Pfarr-
konferenz 7U Stellvertreter 1mM ephoralen Aufsichtsamt gewählt worden,
dann fäh1g, Superintendent werden, auch WENNn als Stellvertreter
In 1IUT wen1igen Onaten nıcht viel mehr Leıitung ausgeübt hatte, als eın Paadl
Urlaubsgesuche unterschreıben, damıt es seine rechte UOrdnung habe
WOMIt ich nıchts ordnungsgemäße Urlaubserteilung gEeSsagt en 11l

Mıt dA1esen eLIWwWwaAs ıronıschen Bemerkungen 111 ich 1IUT SCH (Mifensıicht-
ıch deNnnieren WIT das bıschöfliche Amt nıcht VON selner Verkündigungs-
aufgabe AUS e scheımint 1elmehr 1IUT 1ne recht untergeordnete und U WC-

sentliche pielen ondern WIT en als erkmal des bıschöfliıchen
Amltes In der evangelıschen 1IrC als seINe dıfferentia specıfica hervor,
dass kırchenleitendes Handeln sel, das siıch In UTSIC und vielleicht auch
In Gestaltung und Keformierung der kırchlichen trukturen vollzıiehe S1e ın-
den dieses Merkmal der UTsSIC als Haupteigenschaft des ephoralen Amltes
In jJeder deutschen evangelıschen Kırchenverfas SUuNs und auf Jeder omepage
VON Bıschöfen, Superintendenten, Dekanen und Pröpsten. ““

Dagegen 1st das erkmal der Verkündigung des E vangelıums 1IUT VON

tergeordneter Bedeutung. Kırchenrechtlich sıch In der Bestimmung,
dass der Oder dıe leıtende Gelistliche das Kanzelrecht In Jeder (jemeılnde SE1-
1ICSs Oder iıhres Aufsichtsbezirks habe hber als Hauptmerkmal des l1sSchöf-
lıchen I henstes erscheımint die Predigt des E vangelıums nıcht hese zunächst
vielleicht einselt1g erscheinende persönlıche Erkenntnis tand ich bestätigt
In der Wendung der rklärung VON POorvoo, siıch unfer mehreren ande-
1CcH Bestimmungen 7U Bıschofsamt dıe doch eLIWwWwaAs chmale Wendung ın-
det, Aufgabe der nhaber des bıschöfliıchen Amtes E1 auch In diesem i1hrem
Amt, das Wort predigen. “ e Predigt des E vangelıums wırd nıcht gerade-

In der Verfassung der E -Iuth Landeskırche Hannovers V Julı 1971 TU1-
kel „Der 1Landesbische hat dıe geistliche Leitung und UTISIC In der AaNdeS-
kırche ” 61 bleibt unbeschrieben, WAdN unter ‚geistliıcher Leitung verstehen Ist.
Artıkel 5 er Superintendent hat ınbeschadet der UTIsSıc anderer Stellen
dıe UTISIC ber dıe Kırchengemeinden, dıe Tarramter und dıe nhaber kırchlicher
Mmts- und Dienststellungen, SOWEeIt S1E 1m LDIienst der Verkündıigung Äät1g SInd.

15 Artıkel 65 der hann Kırchenverfassung: „Der Landeshıschc hat das Kanzelrecht
In len (jJemMeıInden der Landeskırche  ..
Vegl Nr. 47 des OTVOO-  Okuments VOHIN 19972 "UÜversight of the Urc and 1fs
1SS10ON IS the partıcular responsıbilıty of the bıshop. The bıshop's cCe 1S (HIC of
SerVICce and cCOomMmMUNICAtLION wıtchın the COoMMUunNıIıty of belıevers and, together ıcth the
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den Fall nicht: Leitungserfahrung. Daraus habe ich geschlossen, dass die 
Fähigkeit zu wirklicher Leitung eine geheimnisvolle Gabe sei, die jedenfalls 
ich nicht besitze.

Denn auch das Umgekehrte habe ich erlebt: War jemand von einer Pfarr-
konferenz zum Stellvertreter im ephoralen Aufsichtsamt gewählt worden, 
dann war er fähig, Superintendent zu werden, auch wenn er als Stell vertreter 
in nur wenigen Monaten nicht viel mehr Leitung ausgeübt hatte, als ein paar 
Urlaubsgesuche zu unterschreiben, damit alles seine rechte Ordnung habe – 
womit ich nichts gegen ordnungsgemäße Urlaubserteilung gesagt haben will.

Mit diesen etwas ironischen Bemerkungen will ich nur sagen: Offensicht-
lich defi nieren wir das bischöfl iche Amt nicht von seiner Verkündigungs-
aufgabe aus. Die scheint vielmehr nur eine recht untergeordnete und unwe-
sentliche Rolle zu spielen. Sondern wir heben als Merkmal des bischöfl ichen 
Amtes in der evangelischen Kirche – als seine differentia specifi ca – hervor, 
dass es kirchenleitendes Handeln sei, das sich in Aufsicht und vielleicht auch 
in Gestaltung und Reformierung der kirchlichen Strukturen vollziehe. Sie fi n-
den dieses Merkmal der Aufsicht als Haupteigenschaft des ephoralen Amtes 
in jeder deutschen evangelischen Kirchenverfassung und auf jeder Homepage 
von Bischöfen, Superintendenten, Dekanen und Pröpsten.12

Dagegen ist das Merkmal der Verkündigung des Evangeliums nur von un-
tergeordneter Bedeutung. Kirchenrechtlich fi ndet es sich in der Bestimmung, 
dass der oder die leitende Geistliche das Kanzelrecht in jeder Gemeinde sei-
nes oder ihres Aufsichtsbezirks habe.13 Aber als Hauptmerkmal des bischöf-
lichen Dienstes erscheint die Predigt des Evangeliums nicht. Diese zunächst 
vielleicht zu einseitig erscheinende persönliche Erkenntnis fand ich bestätigt 
in der Wendung der Erklärung von Porvoo, wo sich unter mehreren ande-
ren Bestimmungen zum Bischofsamt die doch etwas schmale Wendung fi n-
det, Aufgabe der Inhaber des bischöfl ichen Amtes sei auch in diesem ihrem 
Amt, das Wort zu predigen.14 Die Predigt des Evangeliums wird nicht gerade-

12 Z. B. in der Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom 1. Juli 1971: Arti-
kel 62 I 1: „Der Landesbischof hat die geistliche Leitung und Aufsicht in der Landes-
kirche.“ Dabei bleibt unbeschrieben, was unter ‚geistlicher Leitung‘ zu verstehen ist. 
Artikel 53 I 1: Der Superintendent hat – unbeschadet der Aufsicht anderer Stellen – 
die Aufsicht über die Kirchengemeinden, die Pfarrämter und die Inhaber kirchlicher 
Amts- und Dienststellungen, soweit sie im Dienst der Verkündigung tätig sind.

13 Artikel 63 I 1 der hann. Kirchenverfassung: „Der Landesbischof hat das Kanzelrecht 
in allen Gemeinden der Landeskirche.“

14 Vgl. Nr. 43 des Porvoo-Dokuments von 1992: “Oversight of the Church and its 
mission is the particular responsibility of the bishop. The bishop’s offi ce is one of 
service and communication within the community of believers and, together with the 
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AUS dem Horıiızont der bıschöfliıchen ufgaben verwıesen, aber VON eNL-
SCHE1deEeNder Bedeutung IsSt 1E In diesem Amt nıcht Das ausschlaggebende
Merkmal bıschöflicher E x1istenz 1sSt vielmehr dıe UTsSIC über die unterge-
benen Pastoren.

/Zwelerle1 E1 dagegen emerkt Wırd das bıschöfliche Amt In dieser
Welse beschrıieben, dann WwIrd e1in Merkmal, das auch dazugehört, unzuläs-
S1g 7U Hauptmerkmal, und zudem wırd das, W ASs UTSIC 1mM evangelıschen
Sinne SeIn sollte, unzulässıg In eın gesetzliches und gesetzlich regelndes
Verhalten verwandelt.

In evangelıschem Sinne ann das bıschöfliche Amt recht eschrie-
ben werden, WENNn als unablässıge usübung des einen der 1IrC 1MNVCI-

TIrautfen Amtes, des Predigtamtes, kenntlich emacht WIT| Das bıschöfliche
Amt In der evangelıschen 1IrC zeichnet sıch dadurch AUS, dass predi-
gend ausgeübt WITd. Das 1st die vornehmste Bestimmung dieses Amtes, dass

Predigtamt ist e Hauptaufgabe eINes evangelıschen 1SCANOTS esteht In
der Ausrichtung des E, vangelıums. lle anderen möglıchen ufgaben leıten
siıch AUS dieser grundlegenden Bestimmung ah E vangelısche Kırchenleitung
Ist, WENNn 1E eg1ıtim SeIn Will, nıchts anderes und nıchts welter als Leıitung
mıt dem Wort VON Jesus Chrıistus, das, ohnmächtig In UNSCICTT ugen, siıch
aber selhest durchsetzen 11l 1hesem sıch selhest durchsetzen wollenden Wort
C’hristı selhest d1ent auch e1in Bıschofr ausschheßlich mıt selner Verkündigung.
Nur mıt dem Wort, nıcht mıt Gewalt, reglert e1in Bıschofr und das sollte nıcht
1IUT tejerlich 1mM Bekenntnistext estehen !® Denn die egıerung Urc das Wort
IsSt die KRegierwel1se Christi; andere egıierungsmıtte. stehen eiInem nhaber
des bıschöfliıchen Amltes nach evangelıscher Anschauung nıcht £UT vVerfügung.

I hes bedeutet zunächst die völlıge Gleichstellung mıt den nhnhabern des
Tarramtes In der Urtsgemeinde. uch e1in Bıschof, an Oder Landes-
superintendent hat In der evangelıschen 1IrC 1IUT dıe 1Ne Aufgabe des
I henstes Wort Biıschöfliches Amt 1sSt Predigtamt und SONS nıchts. hese

Ole COMMUNLILY, the WOT| Bıshops preach the word, preside al the Sacramen(t(Ss,
and admınıster dıscıplıne In such WAdY be representatiıve pastoral m1inısters of
Oversight, cContinuty and unıty In the ('hurch. They ave pastora|l oversight of the
A1lCA 1C they They the apostolicıty, catholicıty and unıty of the
('hurch’s eaching, worship and sacramental 1ıfe They ave responsıbilıty Tor leader-
sh1ıp In the ('hurch’s 1SS10N. None of esC as chould be carrıed CL In 1solatıon
Irom the Ole urch.” Zitiert ach ('oncordıa Theologıical uarterLy, Vol 61,1—2,
January-Aprıil 1997, 3—3 1e7
NC In Artıkel } des Augsburgischen Bekenntn1isses, dessen Bestimmungen sıch
uch d1ese Überlegungen durchgäng1g Ornenteren: „Sıne V1 humana, sed verbo‘””.

Göttingen 1967, 124
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zu aus dem Horizont der bischöfl ichen Aufgaben verwiesen, aber von ent-
scheidender Bedeutung ist sie in diesem Amt nicht. Das ausschlagge bende 
Merkmal bischöfl icher Existenz ist vielmehr die Aufsicht über die unterge-
benen Pastoren.

Zweierlei sei dagegen bemerkt: Wird das bischöfl iche Amt in dieser 
Weise beschrieben, dann wird ein Merkmal, das auch dazugehört, unzuläs-
sig zum Hauptmerkmal, und zudem wird das, was Aufsicht im evangelischen 
Sinne sein sollte, unzulässig in ein gesetzliches und gesetzlich zu regelndes 
Verhalten verwandelt.

In evangelischem Sinne kann das bischöfl iche Amt nur recht beschrie-
ben werden, wenn es als unablässige Ausübung des einen der Kirche anver-
trauten Amtes, des Predigtamtes, kenntlich gemacht wird. Das bischöfl iche 
Amt in der evangelischen Kirche zeichnet sich dadurch aus, dass es predi-
gend ausgeübt wird. Das ist die vornehmste Bestimmung dieses Amtes, dass 
es Predigtamt ist. Die Hauptaufgabe eines evangelischen Bischofs besteht in 
der Ausrichtung des Evangeliums. Alle anderen möglichen Aufgaben leiten 
sich aus dieser grundlegenden Bestimmung ab. Evangelische Kirchenleitung 
ist, wenn sie legitim sein will, nichts anderes und nichts weiter als Leitung 
mit dem Wort von Jesus Christus, das, ohnmächtig in unseren Augen, sich 
aber selbst durchsetzen will. Diesem sich selbst durchsetzen wollenden Wort 
Christi selbst dient auch ein Bischof ausschließlich mit seiner Verkündigung. 
Nur mit dem Wort, nicht mit Gewalt, regiert ein Bischof – und das sollte nicht 
nur feierlich im Bekenntnistext stehen.15 Denn die Regierung durch das Wort 
ist die Regierweise Christi; andere Regierungsmittel stehen einem Inhaber 
des bischöfl ichen Amtes nach evangelischer Anschauung nicht zur Verfügung.

Dies bedeutet zunächst die völlige Gleichstellung mit den Inhabern des 
Pfarramtes in der Ortsgemeinde. Auch ein Bischof, Dekan oder Landes-
superintendent hat in der evangelischen Kirche nur die eine Aufgabe des 
Dienstes am Wort. Bischöfl iches Amt ist Predigtamt und sonst nichts. Diese 

whole community, to the world. Bishops preach the word, preside at the sacraments, 
and administer discipline in such a way as to be representative pastoral ministers of 
oversight, continuity and unity in the Church. They have pastoral oversight of the 
area to which they are called. They serve the apostolicity, catholicity and unity of the 
Church’s teaching, worship and sacramental life. They have responsibility for leader-
ship in the Church’s mission. None of these tasks should be carried out in isolation 
from the whole Church.” Zitiert nach: Concordia Theological Quarterly, Vol. 61,1–2, 
January–April 1997, S. 3–34; hier S. 26.

15 So in Artikel 28 des Augsburgischen Bekenntnisses, an dessen Bestimmungen sich 
auch diese Überlegungen durchgängig orientieren: „sine vi humana, sed verbo“. 
BSELK, Göttingen 1967, S. 124 (120–134).
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charfe DenNnnition dürfte auch Anhalt Neuen Testament en Ich 11l
überhaupt nıchts die E x1istenz eINES bıschöfliıchen Amltes In der ‚V all-

gelıschen 1IrC CI Nur IENN dies teststehen: dass ausschheßlich
Predigtamt ist

ESs &1DL, WENNn WIT den Befund des Neuen lestaments ate zıehen, 1IUT

dies 1ne bıschöfliche Amt, das siıch als Lhenst der (je meınde vollzieht
Wohl lassen siıch verschiedene Ebenen der Verantwortung usmachen. hber
d1ese verschliedenen Ebenen begründen keinen qualitativen nterscAhle| ZWI1-
schen den nNnnhnabern der Amter auf den unterschiedlichen Ebenen SO alleın,
aber auch wirklıch, IsSt dıe Rede VON dem einen Amt, dem Bıschofr
und (Ggeme1indepastor JE auf iıhre We1lse Anteiıl aben, evangelısch-theologisch
richtig begründet Denn das ze1ıgt Offensichtliıch das Neue JTestament, dass
alle verantwortliche Gemeindeleitung In der Ausrichtung des Wortes (jottes

dıe anvertfrauten Menschen esteht Das (Gieblet der Verantwortung für dıe
Verkündigung des E vangelıums INAS unterschiedlic groß se1N; das heht ahber
nıcht auf, dass auch 1mM aum der größeren Verantwortung alleın das
Evangelıum VON Jesus C’hristus und die Verkündigung selner na gcht

Daraus ergeben siıch U  - ein1ge Näherbestimmungen und Ableıtungen.
Der In seinem eZ7IT| UTsSIC üUührende Gelistliche 1sSt selnen (je meınden und
(jemel1ndevorstehern VOT em das E vangelıum schuldıg. Er hat nıcht 1IUT e1in
Kanzelrecht, das be1 Oder In peinlıchen S1ituationen (Jrt ausübt,
sondern hat geradezu Kanzelpflicht. Wıe diese Pilıcht auszuüben Ist, 1sSt da-
mıt noch nıcht SESsagt ber evangelısches Bıschofsamt, Orunfer ehben auch
das Pfarramt In der Srtlichen (jemeılnde a. 1st die Pilıcht Z£ZUT Verkündigung
Jesu Christ1i

Mır 1sSt einmal 1ne Person 1mM Aufsichtsamt egegnet, die konsequent ah-
elehnt hat, den Pastoren iıhres Bezıiırks In pastoralen /Zusammenkünften mıt
dem Wort VON Jesus C’hristus diıenen. Er wusste, WaLULIL, pflegte dieser
UTSIC üUührende Mannn gelegentlıch CL, Oohne siıch herabzulassen, dıe
Begründung für SeIn Verhalten auch CNn Wahrscheıinlıch, ahber das 1eß
siıch 1IUT vermuten, hatte Oorge, In selner unwiıdersprechliıchen Autorıität
und Befehlsgewalt beschädigt werden, WENNn das ohnmächtige
Wort des E, vangelıums bezeugte. Denn In der lat annn das Wort VON der
Versöhnung 1IUT In (iestalt der demütigen Bıtte ausgerichtet werden, doch
anzunehmen und siıch VON ıhm leıten lassen !® Wer In der 1IrC kom-
mandıert, seIne ommandogewalt aufs pIel, WENNn die Quelle selner

Vegl Kor— „50 bıtten WIT 1111 ('hrıistı Lasset uch versöhnen mıt
Ott. u
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scharfe Defi nition dürfte auch Anhalt am Neuen Testament haben. Ich will 
überhaupt nichts gegen die Existenz eines bischöfl ichen Amtes in der evan-
gelischen Kirche sagen. Nur muss dies feststehen: dass es ausschließlich 
Predigtamt ist.

Es gibt, wenn wir den Befund des Neuen Testaments zu Rate ziehen, nur 
dies eine bischöfl iche Amt, das sich als Dienst an der Gemeinde vollzieht. 
Wohl lassen sich verschiedene Ebenen der Verantwortung ausmachen. Aber 
diese verschiedenen Ebenen begründen keinen qualitativen Unterschied zwi-
schen den Inhabern der Ämter auf den unterschiedlichen Ebenen. So allein, 
aber so auch wirklich, ist die Rede von dem einen Amt, an dem Bischof 
und Gemeindepastor je auf ihre Weise Anteil haben, evangelisch-theologisch 
richtig begründet. Denn das zeigt offensichtlich das Neue Testament, dass 
alle verantwortliche Gemeindeleitung in der Ausrichtung des Wortes Gottes 
an die anvertrauten Menschen besteht. Das Gebiet der Verantwortung für die 
Verkündigung des Evangeliums mag unterschiedlich groß sein; das hebt aber 
nicht auf, dass es auch im Raum der größeren Verantwortung allein um das 
Evangelium von Jesus Christus und die Verkündigung seiner Gnade geht.

Daraus ergeben sich nun einige Näherbestimmungen und Ableitungen. 
Der in seinem Bezirk Aufsicht führende Geistliche ist seinen Gemeinden und 
Gemeindevorstehern vor allem das Evangelium schuldig. Er hat nicht nur ein 
Kanzelrecht, das er bei Bedarf oder in peinlichen Situationen am Ort ausübt, 
sondern er hat geradezu Kanzelpfl icht. Wie diese Pfl icht auszuüben ist, ist da-
mit noch nicht gesagt. Aber evangelisches Bischofsamt, worunter eben auch 
das Pfarramt in der örtlichen Gemeinde fällt, ist die Pfl icht zur Verkündigung 
Jesu Christi.

Mir ist einmal eine Person im Aufsichtsamt begegnet, die konsequent ab-
gelehnt hat, den Pastoren ihres Bezirks in pastoralen Zusammenkünften mit 
dem Wort von Jesus Christus zu dienen. Er wüsste, warum, pfl egte dieser 
Aufsicht führende Mann gelegentlich zu sagen, ohne sich herabzulassen, die 
Begründung für sein Verhalten auch zu nennen. Wahrscheinlich, aber das ließ 
sich nur vermuten, hatte er Sorge, in seiner unwidersprechlichen Autorität 
und Befehlsgewalt beschädigt zu werden, wenn er nur das ohnmächtige 
Wort des Evangeliums bezeugte. Denn in der Tat kann das Wort von der 
Versöhnung nur in Gestalt der demütigen Bitte ausgerichtet werden, es doch 
anzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.16 Wer in der Kirche kom-
mandiert, setzt seine Kommandogewalt aufs Spiel, wenn er die Quelle seiner 

16 Vgl. 2 Kor 5,16–21: „So bitten wir nun an Christi statt: Lasset euch versöhnen mit 
Gott.“
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Autorıität 1IUT ıttend Sprache bringen annn Denn bıtten el ]Ja 1M-
ILLCL, über dıe egele derer nıcht verfügen können, die 1111A0 hıttet. e Bıtte
IsSt Ausdruck eilner NmMac. die selhest nıcht herstellen kann, W ASs 1E€ doch
INs Werk SeIZzen wünscht. e Bıtte, das E vangelıum anzunehmen,
den Erfolg des Hörens ohne eigene aC In die aC des Hörers, dem das
Wort einleuchtet Oder ehben auch nıcht einleuchtet, Oder In die aC (jottes,
der das Wort mıt der Überzeugungskraft ausstattel, die für ıchtig hält Das
IsSt dıe unaufhehhare Nnmac des Predigers, dass nıcht der (jarant SEINES
rfolges beım Adressaten sein annn Bıschöfliche E x1istenz IENN EeIWaAs VON

di1eser Nmac W1ISsSen und 1mM Leitungsamt 7U Ausdruck bringen, WENNn

1E€ evangelıumsgemäß seIn 11l
Wenn ich AUS dem Unı eINes nhabers eINES evangelısch-kırchlichen

Leitungsamtes hörte, und ich habe leiıder häufhger gehört: „Wenn ich PIC-
dıge, IsSt die 1IrC eigentlıch immer voll”, dann habe ich die Einsicht In dıe
Nmac des Predigers schmerzlich vermI1isst. Natürlich 1sSt unfer
volkskirchlichen Verhältnissen immer noch relatıv einfach, AUS besonderem
Anlass 1ne Kırche füllen Nur IENN 11A0 da doch der Ehrlhc  €e1! halber
hıinzufügen, dass über die Kunst, das besondere Ere1ign1s OC für OC
eintreten lassen, nıemand verfügt. Das KReguläre 1sSt das Unspektakuläre
und annn daher mıt dem 5Spe.  ulären nıemals erfolgreich konkurneren.

Biıschöfliche Aufgabe Ist, das Wort (jottes In Orm e1ner eigenen und
eigenständıgen Predigt auszulegen. ESs INa überfüss1ig erscheınen, dies
erwähnen. och die Erfahrung ze1gt, dass vielbeschäftigte Funktionäre der
ecclesia sedens aum e1t aben, iıhre Predigt selhest schreıiben. Mır 1sSt dies
auf en kırchlichen Ebenen der Verantwortung egegnet. uch das Pfarramt

(Jrt ag nıcht 1IUT über Überlastung, sondern leı1det auch darunter. Was
169 da näher, als siıch der mühsamen Erarbeitung e1ner eigenen Rede Urc
pfern entledigen? Ich hätte nıcht für möglıch gehalten, dass das
1bt dass 1111A0 mıt Textbausteinen 1ne Rede zusammenbastelt, dıe vielleicht
vieles enthält, aber des eigenen Inneren Zusammenhangs entbehrt. e heu-
t1ge Blektronik bletet alur allerhand Hılfen, die ahber doch letztlich ZersStOre-
sch SINd. Hınzu kommt, dass 1ne Predigt unbeschadet ıhrer Aufgabe, das
1ne Evangelıum wıederholend CL, immer VON der Indıyıdualıtät des
Predigers mıtbestimmt Ist Der historisch-kntischen Erforschung des Neuen
lestaments lässt siıch doch wen1gstens dies entnehmen, dass die Autoren der
einzelnen en jeweils auch ıhre eigene Farbe hineingebracht en
Das 1st ]Ja keine Fälschung des unwandelhbaren E, vangelıums, sondern die eIN-
Zz1ge Weılse, anzunehmen. Wenn WIT arauı verzıchten, das Evangelıum
Urc MNSCIEC eigene Arbeiıt 1NAUrCc verkündıgen, SCHaTIen WIT Ende
die Kırche ah Technıiısch 1sSt heute eın Problem, dıe Predigt einer einzel-
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Autorität nur bittend zur Sprache bringen kann. Denn zu bitten heißt ja im-
mer, über die Seele derer nicht verfügen zu können, die man bittet. Die Bitte 
ist Ausdruck einer Ohnmacht, die selbst nicht herstellen kann, was sie doch 
ins Werk zu setzen wünscht. Die Bitte, das Evangelium anzunehmen, setzt 
den Erfolg des Hörens ohne eigene Macht in die Macht des Hörers, dem das 
Wort einleuchtet oder eben auch nicht einleuchtet, oder in die Macht Gottes, 
der das Wort mit der Überzeugungskraft ausstattet, die er für richtig hält. Das 
ist die unaufhebbare Ohnmacht des Predigers, dass er nicht der Garant seines 
Erfolges beim Adressaten sein kann. Bischöfl iche Existenz muss etwas von 
dieser Ohnmacht wissen und im Leitungsamt zum Ausdruck bringen, wenn 
sie evangeliumsgemäß sein will.

Wenn ich aus dem Munde eines Inhabers eines evangelisch-kirchlichen 
Leitungsamtes hörte, und ich habe es leider häufi ger gehört: „Wenn ich pre-
dige, ist die Kirche eigentlich immer voll“, dann habe ich die Einsicht in die 
Ohnmacht des Predigers stets schmerzlich vermisst. Natürlich ist es unter 
volkskirchlichen Verhältnissen immer noch relativ einfach, aus besonderem 
Anlass eine Kirche zu füllen. Nur muss man da doch der Ehrlichkeit halber 
hinzufügen, dass über die Kunst, das besondere Ereignis Woche für Woche 
eintreten zu lassen, niemand verfügt. Das Reguläre ist das Unspektakuläre 
und kann daher mit dem Spektakulären niemals erfolgreich konkurrieren.

Bischöfl iche Aufgabe ist, das Wort Gottes in Form einer eigenen und 
 eigenständigen Predigt auszulegen. Es mag überfl üssig erscheinen, dies zu 
erwähnen. Doch die Erfahrung zeigt, dass vielbeschäftigte Funktionäre der 
eccle sia sedens kaum Zeit haben, ihre Predigt selbst zu schreiben. Mir ist dies 
auf allen kirchlichen Ebenen der Verantwortung begegnet. Auch das Pfarramt 
am Ort klagt nicht nur über Überlastung, sondern leidet auch darunter. Was 
liegt da näher, als sich der mühsamen Erarbeitung einer eigenen Rede durch 
Abkupfern zu entledigen? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es das 
gibt: dass man mit Textbausteinen eine Rede zusammenbastelt, die vielleicht 
vieles enthält, aber des eigenen inneren Zusammenhangs entbehrt. Die heu-
tige Elektronik bietet dafür allerhand Hilfen, die aber doch letztlich zerstöre-
risch sind. Hinzu kommt, dass eine Predigt unbeschadet ihrer Aufgabe, das 
eine Evangelium wiederholend zu sagen, immer von der Individualität des 
Predigers mitbestimmt ist. Der historisch-kritischen Erforschung des Neuen 
Testaments lässt sich doch wenigstens dies entnehmen, dass die Autoren der 
einzelnen Schriften jeweils auch ihre eigene Farbe hineingebracht haben. 
Das ist ja keine Fälschung des unwandelbaren Evangeliums, sondern die ein-
zige Weise, es anzunehmen. Wenn wir darauf verzichten, das Evangelium 
durch unsere eigene Arbeit hindurch zu verkündigen, schaffen wir am Ende 
die Kirche ab. Technisch ist es heute kein Problem, die Predigt einer einzel-
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TICTH Person In jede Orf- und Stadtkırche übertragen. och dıe 1IrC
eht nıcht VON der technıschen KReproduzlerbarkeıt einer einmal aufgezeich-
nefen Predigt, sondern VON dem Menschen bewegenden lebendigen Wort
(ijottes. das In diesem Sinne persönlıche Zeugn1s, gecht mıt der bunten
Vıelgestaltigkeıit dieses Zeugn1sses der CANrıiısiiiche (Gilaube schlechthın VCI-

loren.
Biıschöfliche Aufgabe 1mM CNSDCICH Sinne mMUSsSsStEe er siıch se1n,

£UT Arbeiıt der eigenen Predigt ermutigen. e ıcherung der /u-
kunft der Kırche, SOfern 11A0 das überhaupt ausdrücken kann, elıngt
viel eher als durch Yraäsen7Z In den edien Urc dıe nach außen vielleicht
nıcht sıchtbare Bemühung das Verstehen und uslegen des Wortes
(ijottes. E1gentlich mMUSsSsStEe dies 1ne den Bıschöfen auf den Le1b geschne1-
derte Aufgabe se1n, sınd S1e€ doch In vielen Fällen VOT iıhrer Wahl 7U B1-
SC Leıter VON Predigerseminaren SCWESCNH, also die Predigtausbilder der
nächsten Pastorengeneratıon. och sınd die auf dıe Predigt hıinzıielenden
1ıbelkommentare, dıe Sedimente des Ringens den auszulegenden
Jext, das mıitreißende Oder begeisternde Kanzelwort”? Das INAS hıer und
da geben ahber M1r wen1g dazu e1in Selbst dıe großen Jlageszeıtungen,
die noch VOT guL zehn ahren wen1gstens den großen Festen berichte-
tcn, W ASs dıe leıtenden Gelistlichen In iıhren Predigten gEeSsagtT hatten, en
d1ese Reflexion inzwıschen eingestellt. Stattdessen erscheinen höchst krIit1-
sche emerkungen eher mangelhaften Redekunst angesichts des Weıh-
nachtswunders, WENNn das eigentliıche Wort der Kırche überhaupt noch each-
Tel WITd. WEe1 (ijenerationen VOT UNSs Wl das noch anders. Wılhelm Stählın
Oder Heıinrich eNdTIiOr boten Predigt- und Verstehenshilfen, kommentier-
ten das Biıbelwort Oder predigten iıhrer mgebung wahrnehmbar, auch WENNn

d1ese mgebung nıcht 1mM CNSCICH Sinne IrCAINC e beiden Namen
selj]en 1IUT als e1sple genNannt, S1e€ sollen nıcht als unbedingt befolgende
Norm hiıngeste. werden.

ESs hat einmal ]Jemand, der selhber e1in sehr rediger WAdlL, SESALT,
könne siıch vorstellen, dass eın Pastor 1Ne besche1i1dene Predigtgabe be-
sähe, dass besser daran tate, 1ne gute tremde Predigt vorzulesen. egen
d1ese Ansıcht habe ich innerlich protestiert. Wer keine Predigtgabe be-
S1tzt, sollte siıch besser nıcht 7U Predigtamt bestellen lassen. Wenn evangel1-
sches Kennzeichen dıe rechte Verkündigung des Wortes (jottes 1St, dann IENN

verlangt werden können, dass einem rediger abspürbar Ist, W1IE siıch mıt
eigenen äften die evangelıumsgemäße Ausrichtung des Wortes (jottes
muüht Mag 1111A0 auch hın und wıieder seufzen über die Fron, dıe das redigen
auch bedeutet, hat doch 1mM Vordergrund die Freude stehen, predigen

können und 7U Predigtdienst berufen SeIN. redigen aber he1ßt doch,
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nen Person in jede Dorf- und Stadtkirche zu übertragen. Doch die Kirche 
lebt nicht von der technischen Reproduzierbarkeit einer einmal aufgezeich-
neten Predigt, sondern von dem Menschen bewegenden lebendigen Wort 
Gottes. Fehlt das in diesem Sinne persönliche Zeugnis, geht mit der bunten 
Vielgestaltigkeit dieses Zeugnisses der christliche Glaube schlechthin ver-
loren.

Bischöfl iche Aufgabe im engeren Sinne müsste es daher an sich sein, 
zur Arbeit an der eigenen Predigt zu ermutigen. Die Sicherung der Zu-
kunft der Kirche, sofern man das überhaupt so ausdrücken kann, gelingt 
viel eher als durch Präsenz in den Medien durch die nach außen vielleicht 
nicht so sichtbare Bemühung um das Verstehen und Auslegen des Wortes 
Gottes. Eigentlich müsste dies eine den Bischöfen auf den Leib geschnei-
derte Aufgabe sein, sind sie doch in vielen Fällen vor ihrer Wahl zum Bi-
schof Leiter von Predigerseminaren gewesen, also die Predigtausbilder der 
nächsten Pastorengeneration. Doch wo sind die auf die Predigt hinzielenden 
Bibelkommentare, wo die Sedimente des Ringens um den auszulegen den 
Text, wo das mitreißende oder begeisternde Kanzelwort? Das mag es hier und 
da geben – aber mir fällt wenig dazu ein. Selbst die großen Tages zeitungen, 
die noch vor gut zehn Jahren wenigstens zu den großen Festen berichte-
ten, was die leitenden Geistlichen in ihren Predigten gesagt hatten, haben 
diese Refl exion inzwischen eingestellt. Stattdessen erscheinen höchst kriti-
sche Bemerkungen zur eher mangelhaften Redekunst angesichts des Weih-
nachtswunders, wenn das eigentliche Wort der Kirche überhaupt noch beach-
tet wird. Zwei Generationen vor uns war das noch anders. Wilhelm Stählin 
oder Heinrich Rendtorff boten Predigt- und Verstehenshilfen, kommentier-
ten das Bibelwort oder predigten ihrer Umgebung wahrnehmbar, auch wenn 
 diese Umgebung nicht im engeren Sinne kirchlich war. Die beiden Namen 
seien nur als Beispiel genannt, sie sollen nicht als unbedingt zu befolgende 
Norm hingestellt werden.

Es hat einmal jemand, der selber ein sehr guter Prediger war, gesagt, er 
könne sich vorstellen, dass ein Pastor eine so bescheidene Predigtgabe be-
säße, dass er besser daran täte, eine gute fremde Predigt vorzulesen. Gegen 
diese Ansicht habe ich innerlich stets protestiert. Wer keine Predigtgabe be-
sitzt, sollte sich besser nicht zum Predigtamt bestellen lassen. Wenn evangeli-
sches Kennzeichen die rechte Verkündigung des Wortes Gottes ist, dann muss 
verlangt werden können, dass einem Prediger abspürbar ist, wie er sich mit 
eigenen Kräften um die evangeliumsgemäße Ausrichtung des Wortes Gottes 
müht. Mag man auch hin und wieder seufzen über die Fron, die das Predigen 
auch bedeutet, so hat doch im Vordergrund die Freude zu stehen, predigen 
zu können und zum Predigtdienst berufen zu sein. Predigen aber heißt doch, 
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mıt eigenen Worten, auf eigene Kechung bezeugen, dass dıe Botschaft des
Neuen lestaments VON der na (jottes In Jesus C'’hristus wahr 1sSt und N

heute S Eben eshalb 1sSt der selbständıge euge1-
bar

aher annn 1ne Lesepredigt eın wirklıcher Ersatz, sondern 1IUT 1ne
schlechte Krücke für das eigenverantwortlıich geäußerte Wort SeIN. Man ann
alur SCIN die TO aufs LE, xempel machen. Man nehme einmal 1ne Predigt
eINes großen Predigers AUS rüherer e1t und lese 1E unbearbeıtet In eiInem
heute teiernden (ijottesdienst VOIL. SeIbst mi1t einer Lutherpredigt gecht das
nıcht Mır WIT| immer noch SALZ SCHIEC WENNn ich daran denke, dass ich
einmal einen (ijottesdienst 7U Gründonnerstag In der Ilutherischen 1IrC In
He1idelberg miıterleht habe, In dem der die Feler leıtende Pastor 1Ne Predigt
1lhelm es vorlas. er habe ich EeIWaAs Wılhelm LÖöhe noch

die selbständıge therische Kırche Badens, ahber auferbauend tand
ich den (ijottesdienst damals nıcht, und geschämt habe ich mich, meılıne da-
mals halbwüchsıgen Kınder einem unverständlichen Zeug mıtgenom-
1111 en Das Mındeste, W ASs 11A0 VON dem Pastoren damals hätte
verlangen dürfen, WAare SCWESCH, dass dıe Predigtgedanken es In
SCIC e1t transponiert hätte, efreıt VON den heute nıcht mehr AUNSCHIESSCHEHN
Verschnörkelungen und weıtschweifngen Satzbauten des 19 Jahrhunderts
Und ich bın SCWISS, WENNn solche JIransponierung ernsthaft I11-
1111 hätte, Ware ıhm aufgegangen, dass leichter lst, 1ne eigene Predigt

schreıben, als 1ne tfremde zurechtzustutzen, dass 1E eın authentischer
Ausdruck des heute predigenden E vangelıums SeIn annn

Dem bıschöflichen Amt 1mM CNSDCICH Sinne Ordnen WIT WE1 ufgaben VOI-+-

züglıch e 1ne Aufgabe 1st dıe UOrdıinatıon, dıe andere dıe Vısıtation. In
deutscher Iradıtion berufen WIT mi1t der ()rdınation In eın besonderes I henst-
und Treueverhältnıis. ()b das SÖffenthch-rechtlic ausgestaltet SeIn II1USS, W1IE
nach deutschem Kırchenrecht herkömmlıch lst, E1 dahıingestellt. hber
aufgebbar Ist, dass der (J)rdınator mıt dem Akt der (J)rdınation 1ne beson-
dere Verantwortung üÜübernıiımmt und auch In eın besonderes persönlıches
Verhältnis dem ()rdinierten eintritt. Jedenfalls lese ich diese Besonderheıit
AUS dem Verhältnıis des postels Paulus seiInem Mıtarbeiter Timotheus .
()rdınation 1st eın vVerwaltungsakt, sondern eın gottesdienstlicher Vollzug,
In dem unfer Handauflegen eın C’hrist 7U Sendboten des E vangelıums be-
rufen WIT| Lhese Aussonderung und Berufung 7U besonderen Lhenst 1st

Vegl besonders } lım 1,5 und €1| Verse zeıgen, WIe persönlıch dıe amtlıch-
chrnistliche Beziehung gestaltet Ist.
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mit eigenen Worten, auf eigene Rechung zu bezeugen, dass die Botschaft des 
Neuen Testaments von der Gnade Gottes in Jesus Christus wahr ist und uns 
heute zu tragen vermag. Eben deshalb ist der selbständige Zeuge unvertret-
bar.

Daher kann eine Lesepredigt kein wirklicher Ersatz, sondern nur eine 
schlechte Krücke für das eigenverantwortlich geäußerte Wort sein. Man kann 
dafür gern die Probe aufs Exempel machen. Man nehme einmal eine Predigt 
eines großen Predigers aus früherer Zeit und lese sie unbearbeitet in einem 
heute zu feiernden Gottesdienst vor. Selbst mit einer Lutherpredigt geht das 
nicht. Mir wird immer noch ganz schlecht, wenn ich daran denke, dass ich 
einmal einen Gottesdienst zum Gründonnerstag in der lutherischen Kirche in 
Heidelberg miterlebt habe, in dem der die Feier leitende Pastor eine Predigt 
Wilhelm Löhes vorlas. Weder habe ich etwas gegen Wilhelm Löhe noch 
gegen die selbständige lutherische Kirche Badens, aber auferbauend fand 
ich den Gottesdienst damals nicht, und geschämt habe ich mich, meine da-
mals halbwüchsigen Kinder zu einem so unverständlichen Zeug mitgenom-
men zu haben. Das Mindeste, was man von dem Pastoren damals hätte 
verlangen dürfen, wäre gewesen, dass er die Predigtgedanken Löhes in un-
sere Zeit transponiert hätte, befreit von den heute nicht mehr angemessenen 
Verschnörkelungen und weitschweifi gen Satzbauten des 19. Jahrhunderts. 
Und ich bin gewiss, wenn er solche Transponierung ernsthaft vorgenom-
men hätte, wäre ihm aufgegangen, dass es leichter ist, eine eigene Predigt 
zu schreiben, als eine fremde so zurechtzustutzen, dass sie ein authentischer 
Ausdruck des heute zu predigenden Evangeliums sein kann.

Dem bischöfl ichen Amt im engeren Sinne ordnen wir zwei Aufgaben vor-
züglich zu. Die eine Aufgabe ist die Ordination, die andere die Visitation. In 
deutscher Tradition berufen wir mit der Ordination in ein besonderes Dienst- 
und Treueverhältnis. Ob das öffentlich-rechtlich ausgestaltet sein muss, wie 
nach deutschem Kirchenrecht herkömmlich ist, sei dahingestellt. Aber un-
aufgebbar ist, dass der Ordinator mit dem Akt der Ordination eine beson-
dere Verantwortung übernimmt – und auch in ein besonderes persönliches 
Verhältnis zu dem Ordinierten eintritt. Jedenfalls lese ich diese Besonderheit 
aus dem Verhältnis des Apostels Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus.17 
Ordination ist kein Verwaltungsakt, sondern ein gottesdienstlicher Vollzug, 
in dem unter Handaufl egen ein Christ zum Sendboten des Evangeliums be-
rufen wird. Diese Aussonderung und Berufung zum besonderen Dienst ist 

17 Vgl. besonders 2 Tim 1,3 und 6. Beide Verse zeigen, wie persönlich die amtlich-
christliche Beziehung gestaltet ist.
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unwıderrulic und er auf Lebenszelıt, ann 11A0 In den allermeısten
Iutherischen Darstellungen des Predigtamtes ”“ nachlesen. Und auch NISC In
vielerle1 Hınsıcht fragwürdiges evangelısches Kırchenrecht bewahrt 1ne 1U -

diımentäre Erinnerung daran, WOMIT 11A0 allerdings be1 den ängern der
egalıtären Amtstheorie nıchts verschlägt, WENNn esthält, dass ]Jemand, der
AUS dem Amt ausgeschieden W nıcht wIieder NCUL Ordınıert wird, sondern
die Rechte AUS der ()rdınation wıeder beigelegt bekommt, WENNn In den
Pfarrdienst zurückkehrt *”

hber 1sSt den nNnnhnabern des bıschöflichen ()rdınationsamtes bewusst, welche
Verantwortung S1e€ auf siıch nehmen, WENNn S1e€ Menschen In den Pfarrdienst
berufen und 7U redigen aussenden”? Damıt meı1ıne ich nıcht das Außer-
ıch-Materıelle, dass 1E€ mi1t e1lner (I)rdınatlons- Oder Bestallungsurkunde
die IırchenKAasSsSe dreiß1ig Oder vierz1g Jahre belasten “ Das gehört 7U Le-
ben In dieser Welt, dass Arbeiıts- und Berufsverhältnisse eld kosten. e
Verantwortung sehe ich anders: Wenn ]Jemand ()rdınator lst, dann überniımmt

die Pfliıcht, geistlich für seine ()rdınanden SOLSCH und für S1e€ da SeIN.
Das schört £UT Hırtenfunktion, die ich eINgaNSS mıt dem 1INWEeIS auf Joseph
KRatzınger angedeutet habe Der ()rdınator 1sSt 1mM CArIiSLTiıchen Sinne schuldıg,
eın ffenes für den Lebensweg des ()rdınierten aben, seine Sorgen

kennen und teılen, und dazu beizutragen, dass ıhm die Freude der

15 NC be1 'olfhart Pannenberg, 5Systematısche Theologıe Band L1L, Göttingen 1993,
der auftf 435 zustimmend das OKUuMeNn! der gemeinsamen römısch-katholisc
evangelısch-Ilutherischen Kommissıon „MNas ge1istliche A mt In der Kırche"" VOHIN 1981
zıtiert, In dem als Iutherischer ONSECNS festgehalten wırd, ass dıe (Irdınation „auch
ach Iutherischer Auffassung auf Lebensz7eılt und amıl ZeE1ILC hne Einschränkung
vollzogen WIrd". |DEIRN sıch In vielen 1L ehrbüchern der Oogmatı. d1eser Tage
klare Wendungen nden, SC1 eingeräumt. Vgl AaZUu 1Wa Helmut 1e11CcCKe ıIn „Der
evangelısche Glaube””, Band 3, Üübıngen 1978, 301—307, 111a vergeblich ach
e1Nner eindeutigen Aussage ber dıe Lebenslänglichkeit der OKalıon In das A mt SUC
und cstattdessen 1Wa amı! abgespelst wırd, ass C untunlich SEl „einen Stotterer

ZU] Predigtamt ordıniıeren"” wollen (S 306)
Vegl Kırchengesetz ZULT RKegelung des lhienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen In der
Vereinigten Evangelısch-Lutherischen TITC Deutschlands, 59 I Aulftrag und
eC ZULT MTtentlichen Wortverkündigung und ZULT Sakramentsverwaltung können auftf
Antrag wıeder übertragen werden; dıe (Irdınation wırd ©1 N1ıC wiederhoalt
Vegl ohse., Frneuern und Bewahren Evangelısche 1IrC Göttingen
1993, 3410 „Wenn ich Bestallungsurkunden 1r Junge Pfarrer und Pfarrerinnen
unterzeichnen atte, UrCc dıe CIn Dienstverhältnıs auftf Lebensz7eılt egründe! wurde,
habe ich M1ır iImmer wıieder überlegt, Ww1Ie ohl In der Tren dıe allon der
Kırche aussehen INa Bıs dahın en d1ese rediger des Evangelıums DIienst
(un. Und dıe Leıtung der TITC 11L11USN S1E ange eıt hındurch N1IC 1U auskömm-
ıch esolden, sondern uch In sSinnvoller Tätigkeıit eiNsetzen können.“”
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unwiderrufl ich und daher auf Lebenszeit, so kann man es in den allermeisten 
lutherischen Darstellungen des Predigtamtes18 nachlesen. Und auch unser in 
vielerlei Hinsicht fragwürdiges evangelisches Kirchenrecht bewahrt eine ru-
dimentäre Erinnerung daran, womit man allerdings bei den Anhängern der 
egalitären Amtstheorie nichts verschlägt, wenn es festhält, dass jemand, der 
aus dem Amt ausgeschieden war, nicht wieder neu ordiniert wird, sondern 
die Rechte aus der Ordination wieder beigelegt bekommt, wenn er in den 
Pfarrdienst zurückkehrt.19

Aber ist den Inhabern des bischöfl ichen Ordinationsamtes bewusst, wel che 
Verantwortung sie auf sich nehmen, wenn sie Menschen in den Pfarr dienst 
berufen und zum Predigen aussenden? Damit meine ich nicht das Äußer-
lich-Materielle, dass sie mit einer Ordinations- oder Bestallungsurkunde 
die Kirchenkasse dreißig oder vierzig Jahre belasten.20 Das gehört zum Le-
ben in dieser Welt, dass Arbeits- und Berufsverhältnisse Geld kosten. Die 
Verantwortung sehe ich anders: Wenn jemand Ordinator ist, dann übernimmt 
er die Pfl icht, geistlich für seine Ordinanden zu sorgen und für sie da zu sein. 
Das gehört zur Hirtenfunktion, die ich eingangs mit dem Hinweis auf Joseph 
Ratzinger angedeutet habe. Der Ordinator ist im christlichen Sinne schuldig, 
ein offenes Ohr für den Lebensweg des Ordinierten zu haben, seine Sorgen 
zu kennen und zu teilen, und dazu beizutragen, dass ihm die Freude an der 

18 So z. B. bei Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie Band III, Göttingen 1993, 
der auf S. 435 zustimmend das Dokument der gemeinsamen römisch-katholisch/
evangelisch-lutherischen Kommission „Das geistliche Amt in der Kirche“ von 1981 
zitiert, in dem als lutherischer Konsens festgehalten wird, dass die Ordination „auch 
nach lutherischer Auffassung auf Lebenszeit und damit zeitlich ohne Einschränkung 
vollzogen wird“. Dass sich in vielen Lehrbüchern der Dogmatik zu dieser Frage un-
klare Wendungen fi nden, sei eingeräumt. Vgl. dazu etwa Helmut Thielicke in: „Der 
evangelische Glaube“, Band 3, Tübingen 1978, S. 301–307, wo man vergeblich nach 
einer eindeutigen Aussage über die Lebenslänglichkeit der Vokation in das Amt sucht 
und stattdessen etwa damit abgespeist wird, dass es untunlich sei, „einen Stotterer 
[…] zum Predigtamt ordinieren“ zu wollen (S. 306).

19 Vgl. Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, § 9 I 1: Auftrag und 
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung können auf 
Antrag wieder übertragen werden; die Ordination wird dabei nicht wiederholt.

20 Vgl. E. Lohse, Erneuern und Bewahren. Evangelische Kirche 1970–1990, Göttingen 
1993, S. 310: „Wenn ich Bestallungsurkunden für junge Pfarrer und Pfarrerinnen zu 
unterzeichnen hatte, durch die ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit begründet wurde, 
habe ich mir immer wieder überlegt, wie wohl in 30 oder 35 Jahren die Situation der 
Kirche aussehen mag. Bis dahin haben diese Prediger des Evangeliums Dienst zu 
tun. Und die Leitung der Kirche muss sie so lange Zeit hindurch nicht nur auskömm-
lich besolden, sondern auch in sinnvoller Tätigkeit einsetzen können.“
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Verkündigung der na erhalten bleihbt In der evangelıschen 1IrC sehe
ich, dass WIT 'OTLZ des hochgehaltenen Bıschofsamtes In der (J)rdınation 1IUT

einen Verwaltungsakt sehen, den WIT 1mM nterschNle: 7U Staat Oder auch
nıcht 1mM nterschNle: ıhm EeIWaAs tejerlich ausgestalten. Als gottesdienst-
hıches Geschehen, das MNSCIEC Aufgabe In der Kırche VOT (1Jott stellt und SE1-
TICTH egen aliur erbıttet, scheımint 1E M1r In der kırchlichen Wırklichkeit keine
Oder aum 1ne pıelen

Was bedeuteft für die nhaber des bıschöfliıchen Amtes, das ecCc der
()rdınation besıitzen und auszuüben ? aruber würde ich SCIN Näheres W1IS-
SCIL, 1st doch AUS der evangelıschen Kıirchengeschichte bekannt, dass siıch
ohl be1 L.uther als auch In der e1t der Bekennenden Kırche die Eunstellung
7U bıschöfliıchen Amt gewandelt hat, als 1111A0 siıch der Notwendigkeıit C
enüber sah, Menschen 7U Pfarrdienst ordinieren “ Wır reden SCIN
VON der es verwandelnden Realıtät des E, vangelıums. Was verwandelt siıch
be1 denen, die Ordınıeren en 1mM Verhältnis den VON ihnen Trd1-
nıerten ? Und WAS bedeutet für die Verwaltung des bıschöflichen Amtes,
WENNn eın Bıschofr über der Kırchenrealität rhaben Ist, dass aft
der Wichtigkeıit SeINES Amltes dl nıcht mehr Ordınıeren II1USS, da da-
für bevollmächtigte Vertreter hat”? Ubht dann noch SeIn Amt 1mM Vollsınne
AUS, Oder 1sSt dıe ()rdınation 1ne hınreichende, ahber keineswegs notwendige
Funktion SEINES Amtes ?“

1Ne SALZ große rage scheımint MIr die Bedeutung der Vısıtation SeIN.
In dreiß1g ahren habe ich nıcht herausbekommen, WO/ZU WIT 1E brauchen

abgesehen VON der damıt verbundenen Demonstration kırchenobrigkeıit-
lıcher Machtentfaltung. ach me1ner Erkenntnis 1sSt schon gleich Begınn
der evangelıschen 1IrC dıe Vısıtation AUS Not eingeführt worden, nıcht AUS

evangelıscher Notwendıigkeıt. ESs galt, 1ıllkür und Amtsmissbrauch eINZU-
dämmen und der uUunferen Gelistlichkeit VOT ugen führen, dass auch 1E
chenschaftspflichtig und abhängıg beschäftigt E1 Ihesen C’harakter hat dıe
Visıtation hıs heute nıcht verloren, WIE VOT rund 25 Jahren dıe Bemerkung

21 Fur ] uther wırd AL kontroverstheologischen (irüunden SIN ausgeblendet, ass SIN
Bewusstsein 1r dıe Bedeutung der (Irdınation ckam, als sıch In den reißiger
Jahren des Jahrhunderts genötigt sah, (Irdınationen vorzunehmen. Fur dıe eıt
des genannten Kırchenkampfes z K Hans Asmussen, /ur Jüngsten ırchenge-
schıichte, uttgarı 1961, 71—85 SeINne SC Kntik uther e1l1e ich N1IC. weıl
S1C NnıC dıe Veränderungen berücksichtigt, dıe In ] uthers Haltung Urc seine rCd1-
natıonshandlungen eingetreten SInd.
NC hen In der ege dıe Landessuperintendentinnen und Landessuperintendenten
der E -Iuth 1Landeskırche Hannovers dıe Aufgabe der (Irdınation AL}  7
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Verkündigung der Gnade erhalten bleibt. In der evangelischen Kirche sehe 
ich, dass wir trotz des hochgehaltenen Bischofsamtes in der Ordination nur 
einen Verwaltungsakt sehen, den wir im Unterschied zum Staat – oder auch 
nicht im Unterschied zu ihm – etwas feierlich ausgestalten. Als gottesdienst-
liches Geschehen, das unsere Aufgabe in der Kirche vor Gott stellt und sei-
nen Segen dafür erbittet, scheint sie mir in der kirchlichen Wirklichkeit keine 
oder kaum eine Rolle zu spielen.

Was bedeutet es für die Inhaber des bischöfl ichen Amtes, das Recht der 
Ordination zu besitzen und auszuüben? Darüber würde ich gern Näheres wis-
sen, ist doch aus der evangelischen Kirchengeschichte bekannt, dass sich so-
wohl bei Luther als auch in der Zeit der Bekennenden Kirche die Einstellung 
zum bischöfl ichen Amt gewandelt hat, als man sich der Notwendigkeit ge-
genüber sah, Menschen zum Pfarrdienst zu ordinieren.21 Wir reden so gern 
von der alles verwandelnden Realität des Evangeliums. Was verwandelt sich 
bei denen, die zu ordinieren haben – im Verhältnis zu den von ihnen Ordi-
nierten? Und was bedeutet es für die Verwaltung des bischöfl ichen Am tes, 
wenn ein Bischof so über der Kirchenrealität erhaben ist, dass er – kraft 
der Wichtigkeit seines Amtes – gar nicht mehr ordinieren muss, da er da-
für bevollmächtigte Vertreter hat? Übt er dann noch sein Amt im Vollsinne 
aus, oder ist die Ordination eine hinreichende, aber keineswegs notwendige 
Funktion seines Amtes?22

Eine ganz große Frage scheint mir die Bedeutung der Visitation zu sein. 
In dreißig Jahren habe ich nicht herausbekommen, wozu wir sie brauchen 
– abgesehen von der damit verbundenen Demonstration kirchenobrigkeit-
licher Machtentfaltung. Nach meiner Erkenntnis ist schon gleich zu Beginn 
der evangelischen Kirche die Visitation aus Not eingeführt worden, nicht aus 
evangelischer Notwendigkeit. Es galt, Willkür und Amtsmissbrauch einzu-
dämmen und der unteren Geistlichkeit vor Augen zu führen, dass auch sie re-
chenschaftspfl ichtig und abhängig beschäftigt sei. Diesen Charakter hat die 
Visitation bis heute nicht verloren, wie vor rund 25 Jahren die Bemerkung 

21 Für Luther wird aus kontroverstheologischen Gründen gern ausgeblendet, dass er ein 
Bewusstsein für die Bedeutung der Ordination bekam, als er sich in den dreißiger 
Jahren des 16. Jahrhunderts genötigt sah, Ordinationen vorzunehmen. Für die Zeit 
des so genannten Kirchenkampfes z. B. Hans Asmussen, Zur jüngsten Kirchenge-
schichte, Stuttgart 1961, S. 71–85. Seine scharfe Kritik an Luther teile ich nicht, weil 
sie nicht die Veränderungen berücksichtigt, die in Luthers Haltung durch seine Ordi-
nationshandlungen eingetreten sind.

22 So üben in der Regel die Landessuperintendentinnen und Landessuperintendenten 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers die Aufgabe der Ordination aus.
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eINes evangelıschen Kırchenrechtlers EeUuUflc emacht hat, wonach dıe V1S1-
TEtatıon die ‚„„kleiıne Schwester des Diszıplınarverfahrens C]

Nun 111 ich einräumen, dass evangelısche Freıiheılt leicht 7U eck-
mantel für Unbelehrbarkeıt und Amtsw1i  ur des Pfarramtsiınhabers WCI1 -

den annn Insofern siıcher auch der Überprüfung und Kontrolle
der Dienstausübung. ber das bleiht doch 1IUT dann 1ne ahrheıt, WENNn

11A0 zugesteht, dass Überprüfung und ONTTOlLIe auch denen tu 9 dıe
auf den höheren Ebenen Pfarrdienst versehen. Da lassen WIT UNSs aber eher
VON der durchaus fragwürdiıgen ] heoriıe leıten, dass dıe Höhergestellten für
Versuchungen weni1ger empfänglıch sınd als dıe nıedriger Gestellten, da 1E
auch ethiısch auf einer höheren ene stehen. Mıt der christlichen Auffassung
VO Menschen und selner Versuchlic  e1it lässt sıch das £ W nıcht vereinba-
ICI, doch 1sSt die Ansıcht sehr eheht und we1ıt verbreitet “ Mıt iıhrer las-
SC{ siıch Herrschaftsverhältnisse guL zementieren, denn WENNn besser gestellte
Menschen 1DSO auch sSiıtthcher sınd als andere, dann ann iıhnen nıchts

kritisıieren SeIN.
Wilie wırd also gewährleıistet, dass nhaber des bıschöfliıchen Amltes ehben-

besser unfer Kontrolle gestellt sınd, als dass 1E€ ausschheßlich siıch selhst
und andere kontrolheren? äte nıcht eiIwa die Vereinigte E vangelısch-Luthe-
rsche 1IrC Deutschlands guL daran, die 1hr angeglıederten Landeskırchen
und deren Leıtungen Urc den Leitenden Bıschofr regelmäßig visıtleren
lassen? Wenn auch dıe 1SCHNOTEe Pfarrer sınd, dann Sollte auch für 1E gelten,

A (1unther Keıl, edanken Yısıtation, Peitschrift 1r evangelısches Kırchenrecht,
35, 19895, 417/7/—3531 .„Die Yısıtation Ist dıe kleine Schwester des Diszıplınarver-
Tahrens auf der einen eıte, des Lehrzuchtver  TCNS autf der anderen NSeite  .. (S 317)
Radıkal zugespitzt wırd dieses Ww1Ie ich ınde SC  1C und chlımm alsche Vısıta-
tonsverständnıs WEe1 NSeıiten spater mıt der Beschreibung des Vısıtationsgeschehens:
.„Die Yısıtation ist CIn ufsıchtsgeschehen, In dem SIN Vısıtationsobjekt VOHN

einem Vısıtationssubjekt auftf seine Dienstbezüge hın observiert WIrd" (S 319)
DE verwundert uch NIC. WE der Yısıtationshandlung der ('harakter eINEes |DJEN
lLogs abgesprochen wırd und das espräc zwıschen Vısıtator und Visıttierendem
den ('harakter e1INEes Verhörs In e1Nner Art kırchlichen Strafprozesses annımmt. Was
berechtigt der Annahme., ass das „Vısıtationsobjekt” VOHN vornhereın unter dem
erdacCc verbrecherscher der ungesetzlıcher Verhaltensweisen stehen hat
In nıchtkırchliıchem /Zusammenhang hat der Berlıner Phılosoph Friedrich Paulsen
(1846—1908) arauı aufmerksam gemacht, A4ass Vermögende und Höhergestellte,
Stuützen der Gesellschaft, sıch SIN attestieren, thısch autf einer höheren ule
stehen als dıe breıite Masse ass sıch d1ese AÄAnsıcht ber weder mıt dem ıstlichen
(ilauben och mıt ırgendeiner anderen auf Verbindlichkeit Anspruch machenden
vertrage. Paulsen, AÄusS meınem en. Vollständige Ausgabe lDieter LOohmeı1er und
Thomas Steensen (He.), Bräist/ Bredste: 2008, AF
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eines evangelischen Kirchenrechtlers deutlich gemacht hat, wonach die Visi-
tation die „kleine Schwester des Disziplinarverfahrens“23 sei.

Nun will ich einräumen, dass evangelische Freiheit leicht zum Deck-
mantel für Unbelehrbarkeit und Amtswillkür des Pfarramtsinhabers wer-
den kann. Insofern bedarf es sicher auch der Überprüfung und Kontrolle 
der Dienstausübung. Aber das bleibt doch nur dann eine Wahrheit, wenn 
man zugesteht, dass Überprüfung und Kontrolle auch denen guttut, die 
auf den höheren Ebenen Pfarrdienst versehen. Da lassen wir uns aber eher 
von der durchaus fragwürdigen Theorie leiten, dass die Höhergestellten für 
Versuchungen weniger empfänglich sind als die niedriger Gestellten, da sie 
auch ethisch auf einer höheren Ebene stehen. Mit der christlichen Auffassung 
vom Menschen und seiner Versuchlichkeit lässt sich das zwar nicht vereinba-
ren, doch ist die Ansicht sehr beliebt und weit verbreitet.24 Mit ihrer Hilfe las-
sen sich Herrschaftsverhältnisse gut zementieren, denn wenn besser gestellte 
Menschen eo ipso auch sittlicher sind als andere, dann kann an ihnen nichts 
zu kritisieren sein.

Wie wird also gewährleistet, dass Inhaber des bischöfl ichen Amtes eben-
falls besser unter Kontrolle gestellt sind, als dass sie ausschließlich sich selbst 
und andere kontrollieren? Täte nicht etwa die Vereinigte Evangelisch-Lu the-
rische Kirche Deutschlands gut daran, die ihr angegliederten Landeskirchen 
und deren Leitungen durch den Leitenden Bischof regelmäßig visitieren zu 
lassen? Wenn auch die Bischöfe Pfarrer sind, dann sollte auch für sie gelten, 

23 Günther Keil, Gedanken zur Visitation, Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, 
35, 1985, S. 317–331: „Die Visitation ist die kleine Schwester des Disziplinarver-
fahrens auf der einen Seite, des Lehrzuchtverfahrens auf der anderen Seite“ (S. 317). 
Radikal zugespitzt wird dieses – wie ich fi nde: schlicht und schlimm falsche – Visita-
tionsverständnis zwei Seiten später mit der Beschreibung des Visitationsgeschehens: 
„Die Visitation ist […] ein Aufsichtsgeschehen, in dem ein Visitationsobjekt von 
einem Visitationssubjekt auf seine Dienstbezüge hin […] observiert wird“ (S. 319). 
Da verwundert es auch nicht, wenn der Visitationshandlung der Charakter eines Dia-
logs abgesprochen wird und das Gespräch zwischen Visitator und zu Visitierendem 
den Charakter eines Verhörs in einer Art kirchlichen Strafprozesses annimmt. Was 
berechtigt zu der Annahme, dass das „Visitationsobjekt“ von vornherein unter dem 
Verdacht verbrecherischer oder ungesetzlicher Verhaltensweisen zu stehen hat?

24 In nichtkirchlichem Zusammenhang hat der Berliner Philosoph Friedrich Paulsen 
(1846–1908) darauf aufmerksam gemacht, dass Vermögende und Höhergestellte, 
Stützen der Gesellschaft, sich gern attestieren, ethisch auf einer höheren Stufe zu 
stehen als die breite Masse – dass sich diese Ansicht aber weder mit dem christlichen 
Glauben noch mit irgendeiner anderen auf Verbindlichkeit Anspruch machenden Ethik 
vertrage. F. Paulsen, Aus meinem Leben. Vollständige Ausgabe. Dieter Lohmeier und 
Thomas Steensen (Hg.), Bräist/Bredstedt 2008, S. 237 f.
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dass e1in Pfarrer bereıt seIn I11US5S, sıch visıtıeren lassen, W1IE das 1sher1-
SC Pfarrerdienstgesetz der formuliert eW1sSse ıfahrungen zeıgen
]9, dass auch bıschöfliche Amtsınhaber csechr ehlbare Menschen Sınd. Ich
we1iß nıcht, O9 Visıtationen Fehlverhalten verhiındern; ahber WENNn 11A0 für
nützlıch hält, arrer auf der uUunferen ene unfer UTsSIC stellen, dann
dürfte auch nützlıch se1n, arrer auf der Obersten ene unfer UTSIC
en und diese UTsSIC Sollte 11A0 nıcht der vierten (ijewalt 1mM Staate, den
edien, überlassen.

hber WENNn auch nützlıch SeIn INAS, Visıtationen als Instrumente des
(Jesetzes aben, für 1ne evangelısche Kırche ziemt sıch, solche In-
IrumMenTEe auch auf ıhren evangelıschen ar  er hın efragen. Und da
bın ich In Verlegenheıit. Was ich Vısıtationserfahrungen überblıcke, hat
miıich nıcht VON iıhrer Notwendigkeıt überzeugt. Wenn 11A0 die Viısıtati1ons-
akten e1lner Kırchengemeinde einsieht, steht 11A0 VOT der rage, W ASs dıe
nıedergelegten Bemerkungen für das en der Kırchengemeinde bedeuten
können, WIE SCSALLT, abgesehen davon, dass der Pfarramtsınhaber das (Giefühl
einer über ıhn herrschenden Diszıplınargewalt erhält

In verschliedenen (jemel1nden habe ich das vernehmlıche R äsonleren des
Visıtators über 1ne In absehbarer e1t eintretende Personalveränderung 1mM
Pfarramt NacChgeleEsSCN. Das kKlıngt als Ausdruck der Fürsorge für 1ne KIr-
chengeme1nde zunächst SAaNZ plausıbel. hber W ASs ang 1111A0 damıt . WENNn

OÖOlches Räsonleren vier Oder fünf Jahre VOT dem vermuthchen Eiıntrıtt dieses
Ere1gn1sses einsetzt? N1ımmt 11A0 dann noch AInZu, dass der Vısıtator eNL-
weder 8 keinen FEinfuss auf dıe ünftige Stellenplanung besıtzt Oder ahber
das berechtigte Interesse eilner (jemelnde Erhalt ıhrer Pfarrstelle dl nıcht
berücksichtigt, WAS tragen dann noch sOölche emerkungen aus }

Man INAS der Vısıtation zubillıgen, dass 1E das Fiınanzgebaren des V1-
Sıt1erten e1ner sorgfältigen Revision unterziehen SOl aliur hätte ich Ver-
ständnıs. Nur ze1igt M1r meı1ıne Erfahrung, dass UDANSCINESSCHEI Umgang mıt
An vertIrautfen Gieldern In vielen Fällen nıcht be1 Viısıtationen, sondern SAaNZ
abhängıg davon aufgedeckt worden ist enügen: Be1ispiele habe ich aTuUur.
och 11l ich hler mi1t dieser ndeutung bewenden lassen.

Rätselhaft Wl MIr OfTft auch, dass besondere Aktıyıtäten In einer (je meılınde
auf nahe7z7u völlıges Desinteresse beım Visıtator stheßen. Heute werden SCIN
Kıchtungs- und Schwerpunktgemeinden propagıert. Das ich auch In

Kırchengesetz Regelung des LDienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen In der Ver-
einıgten Evangelısch-Lutherischen Kırche Deutschlands, S 61 „Pfarrer und Pfar-
reriınnen sınd berechtigt und verpflichtet, sıch mıt der (jJe me1nNde der
Einrichtung, In der S1E l henst C(un, visıtleren lassen.”
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dass ein Pfarrer bereit sein muss, sich visitieren zu lassen, wie es das bisheri-
ge Pfarrerdienstgesetz der VELKD formuliert.25 Gewisse Erfahrungen zeigen 
ja, dass auch bischöfl iche Amtsinhaber sehr fehlbare Menschen sind. Ich 
weiß nicht, ob Visitationen Fehlverhalten verhindern; aber wenn man es für 
nützlich hält, Pfarrer auf der unteren Ebene unter Aufsicht zu stellen, dann 
dürfte es auch nützlich sein, Pfarrer auf der obersten Ebene unter Aufsicht zu 
haben – und diese Aufsicht sollte man nicht der vierten Gewalt im Staate, den 
Medien, überlassen.

Aber wenn es auch nützlich sein mag, Visitationen als Instrumente des 
Gesetzes zu haben, für eine evangelische Kirche ziemt es sich, solche In-
strumente auch auf ihren evangelischen Charakter hin zu befragen. Und da 
bin ich in Verlegenheit. Was ich an Visitationserfahrungen überblicke, hat 
mich nicht von ihrer Notwendigkeit überzeugt. Wenn man die Visita tions-
akten einer Kirchengemeinde einsieht, steht man vor der Frage, was die 
niedergelegten Bemerkungen für das Leben der Kirchengemeinde bedeuten 
können, wie gesagt, abgesehen davon, dass der Pfarramtsinhaber das Gefühl 
einer über ihn herrschenden Disziplinargewalt erhält.

In verschiedenen Gemeinden habe ich das vernehmliche Räsonieren des 
Visitators über eine in absehbarer Zeit eintretende Personalveränderung im 
Pfarramt nachgelesen. Das klingt als Ausdruck der Fürsorge für eine Kir-
chengemeinde zunächst ganz plausibel. Aber was fängt man damit an, wenn 
solches Räsonieren vier oder fünf Jahre vor dem vermutlichen Eintritt dieses 
Ereignisses einsetzt? Nimmt man dann noch hinzu, dass der Visitator ent-
weder gar keinen Einfl uss auf die künftige Stellenplanung besitzt oder aber 
das berechtigte Interesse einer Gemeinde am Erhalt ihrer Pfarrstelle gar nicht 
berücksichtigt, was tragen dann noch solche Bemerkungen aus?

Man mag der Visitation zubilligen, dass sie das Finanzgebaren des Vi-
si tierten einer sorgfältigen Revision unterziehen soll. Dafür hätte ich Ver-
ständnis. Nur zeigt mir meine Erfahrung, dass unangemessener Umgang mit 
anvertrauten Geldern in vielen Fällen nicht bei Visitationen, sondern ganz un-
abhängig davon aufgedeckt worden ist. Genügend Beispiele habe ich dafür. 
Doch will ich es hier mit dieser Andeutung bewenden lassen.

Rätselhaft war mir oft auch, dass besondere Aktivitäten in einer Gemeinde 
auf nahezu völliges Desinteresse beim Visitator stießen. Heute werden gern 
Richtungs- und Schwerpunktgemeinden propagiert. Das halte ich auch in 

25 Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, § 61 b I: „Pfarrer und Pfar-
rerinnen sind berechtigt und verpfl ichtet, sich zusammen mit der Gemeinde oder 
Einrichtung, in der sie Dienst tun, visitieren zu lassen.“
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der Kırche der Freiheıt für bedenkliıch hber WENNn siıch innerhalb der SAll-
Ze1 (je meınde (Jrt besondere Arbeıtsformen, die nıcht überall anzutreffen
sınd, entfalten, dann Sollte das doch gewürdigt werden.

Gefragt habe ich miıich auch immer be1 Viısıtationen, WalLUT ihnen
nıcht gelang, ONTKTE zwıschen Pfarramt und Kırchenvorstand Oder 1mM
Pfarramt Oder zwıischen Pfarramt und (je meınde geräuschlos bearbeıten.
Be1l Vısıtationen hat nıcht selten es geglänzt, während hernach Ishbald 1ne
große Auseinandersetzung auffammte. Müsste gute Personalführun nıcht
darın bestehen, vorhandene Dıivergenzen und Unzufriedenheıliten erkennen
und mıt VON Mediation die Ja 1mM Prinzıp keine NECLC Erfindung 1sSt

entschärfen ?
Dazu würde natürliıch auch gehören, dass der Visıtator die zeıtraubende

Aufgabe wahrnähme, dıe esichtspunkte der Streitenden hören, und,
fern vorhanden, Unrecht beım Namen CMMNECN und LÖösungen vorschlagen
würde. Stattdessen geschieht nıcht selten, dass erjen1ge das (OIhr des
Visıtators ndet, der entweder ZUETrST seine Klagen vorbringt Oder aber aft
selner tellung das röbere Vertrauen enießt. Wenn, W1IE MIr einmal e1in
Visıtator gesagt hat, auch seinen ufgaben gehört, eiInem Vısıtlerten
CL, dass seine Fingernägel pflegen habe, WENNn das Abendmahl
auste1le, dann mMUSsSsStEe doch die ungleı1c wichtigere Aufgabe der Streitver-
mıiıttlung und Streitlösung noch zentraler In seinem Aufgabenkatalog stehen.
FEınmal habe ich davon erfahren, W1IE e1in Superintendent In eiInem Streıit SallZ
vornehm geschlıichtet und dıe Rechte eINes hart Beschuldıigten gewahrt hat
Vor 35 Jahren wollte eın Pastor einen Napp nıcht wıiıedergewählten KIr-
chenvorsteher, dessen anschheßbende Berufung selhest mi1t vorgeschlagen
hatte, Urc gleichzelitige Intervention daran hındern, weıterhıin Kırchen-
vorsteher SeIn können. Der ausführlichen Stellungnahme des In diesem
Fall dıe UTsSIC ausübenden Geistlichen, dıe, ohne den SCWI1SS seltsam ALDU-
mentierenden Gelistlichen rugen, dem Angeschuldigten gegenüber dem
Landeskırchenamt seinem ecCc erhalf, edenke ich hıs heute mi1t er
Achtung Das habe ich als Zeichen visıt1erender Souveränıtät empfunden
WAS UTLLISO er anzuschlagen WAdl, als damals viele über seIne angeblıch C
rngen Qualitäten mi1t DO und 1ft herzogen.

Das führt miıich einem etzten esichtspunkt In diesem Zusammenhang.
Bestandte1 der Vısıtation 1st dıe Beurteilung des Vısıtierten. Erfreulicher-
WE1ISE sınd die /Zeıten vorbel, In denen der Beurteilte nıcht erfuhr, welches
Urte1l In seine d1enstliche kte OSS Heute annn 1111A0 S0ORdI Wıderspruch
einlegen, WENNn 11A0 sıch talsch Oder ungerecht beurteiılt hllt Gileichwohl 1st
M1r dıe Funktion dieser Beurteilungen unklar. Denn In den Visıtatiıonsakten,
die ich elesen habe, tanden siıch OfTft sehr ertreuliche Beurteilungen, 7U
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der Kirche der Freiheit für bedenklich. Aber wenn sich innerhalb der gan-
zen Gemeinde am Ort besondere Arbeitsformen, die nicht überall anzutreffen 
sind, entfalten, dann sollte das doch gewürdigt werden.

Gefragt habe ich mich auch immer bei Visitationen, warum es ihnen 
nicht gelang, Konfl ikte zwischen Pfarramt und Kirchenvorstand oder im 
Pfarramt oder zwischen Pfarramt und Gemeinde geräuschlos zu bearbeiten. 
Bei Visitationen hat nicht selten alles geglänzt, während hernach alsbald eine 
große Auseinandersetzung auffl ammte. Müsste gute Personalführung nicht 
darin bestehen, vorhandene Divergenzen und Unzufriedenheiten zu erkennen 
und mit Hilfe von Mediation – die ja im Prinzip keine neue Erfi ndung ist – 
zu entschärfen?

Dazu würde natürlich auch gehören, dass der Visitator die zeitraubende 
Aufgabe wahrnähme, die Gesichtspunkte der Streitenden zu hören, und, so-
fern vorhanden, Unrecht beim Namen nennen und Lösungen vorschlagen 
würde. Stattdessen geschieht es nicht selten, dass derjenige das Ohr des 
Visitators fi n det, der entweder zuerst seine Klagen vorbringt oder aber kraft 
seiner Stel lung das größere Vertrauen genießt. Wenn, wie mir einmal ein 
Visitator gesagt hat, es auch zu seinen Aufgaben gehört, einem Visitierten zu 
sagen, dass er seine Fingernägel zu pfl egen habe, wenn er das Abendmahl 
austeile, dann müsste doch die ungleich wichtigere Aufgabe der Streit ver-
mittlung und Streit lösung noch zentraler in seinem Aufgabenkatalog stehen. 
Einmal habe ich davon erfahren, wie ein Superintendent in einem Streit ganz 
vornehm geschlichtet und die Rechte eines hart Beschuldigten gewahrt hat. 
Vor 35 Jahren wollte ein Pastor einen knapp nicht wiedergewählten Kir-
chenvorsteher, dessen anschließende Berufung er selbst mit vorgeschlagen 
hatte, durch gleichzei tige Intervention daran hindern, weiterhin Kir chen-
vorsteher sein zu  können. Der ausführlichen Stellungnahme des in diesem 
Fall die Aufsicht aus übenden Geistlichen, die, ohne den gewiss seltsam argu-
mentierenden Geistlichen zu rügen, dem Angeschuldigten gegenüber dem 
Landeskirchenamt zu seinem Recht verhalf, gedenke ich bis heute mit hoher 
Achtung. Das habe ich als Zeichen visitierender Souveränität empfunden – 
was umso höher anzuschlagen war, als damals viele über seine angeblich ge-
ringen Qualitäten mit Spott und Gift herzogen.

Das führt mich zu einem letzten Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang. 
Bestandteil der Visitation ist die Beurteilung des Visitierten. Erfreulicher-
weise sind die Zeiten vorbei, in denen der Beurteilte nicht erfuhr, welches 
Urteil in seine dienstliche Akte fl oss. Heute kann man sogar Widerspruch 
einlegen, wenn man sich falsch oder ungerecht beurteilt fühlt. Gleichwohl ist 
mir die Funktion dieser Beurteilungen unklar. Denn in den Visitationsakten, 
die ich gelesen habe, fanden sich oft sehr erfreuliche Beurteilungen, zum 
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e1splie die Empfehlung, die festgestellten großen en eINES Vıisıtierten
noch In anderen Verantwortungszusammenhängen 7U Einsatz bringen
hber WalUT hält 11A0 das test, WENNn daraus nıchts folgt? Müsste nıcht 1ne
siıch selhest erns nehmende bıschöfliche Kırchenleitung es 1IUT öglıche
unternehmen, die erkannten en 7U (iedeihen der 1IrC 7U BIü-
hen bringen ? Wenn das nıcht der Fall lst, spielt dann das preußıische
Kırchenverständnis e1 noch 1ne wesentliche Rolle”? Bısmarck sah 1mM
preußischen Beamten VOT em den braven Staatsdiener, der, ohne selhst
denken, artıg ausführte, WAS ıhm die egıerung auftrug. /Zur Überprüfung der
rechten Beamtengesinnung üuhrte das eheıiıme Beurte1ilungs- und
nahmenwesen e1n, dem sıch für seine eigene Person 1IUT gerieben
hätte *° en WIT UNSs als Kırche davon wirklıch befreıt, Oder sınd N immer
noch diejenıgen die Besten, die siıch dadurch auszeıichnen, dass 1E nıcht
auffallen

ach der Aufstellung des Augsburgischen Bekenntnisses schört den
bıschöflichen ufgaben, für die Reinheıit und Evangelıumsgemäßheıt der
christlichen TE sorgen.“ Unbeschadet der JTatsache, dass damıt alle ( -

dinıerten rediger, als 1SCHOTEe ıhrer GGemeıinden, dazu berufen sınd, bın ich
bereıt, dieses Lehramt UNSCICT leıtenden Gelistlichen zuzubillıgen, OÖbwohl
1E€ Ja weıthın einer In siıch SALZ und dl uneinheıtlichen theologischen
Professorenschaft überlassen en och außern siıch MNSNSCIC 1SCHOTEe
£UT Lehre”? Wo 1E gelegentlıch einmal tu ‚9 ann 11A0 1IUT bedauerliche
Wıdersprüchlichkeıit erkennen. Da 111 ich 1IUT eın e1spie CL, das MIr
nıcht SALZ unwesentlich ist In me1ner bısherigen e1t als Pastor der hanno-
verschen Landeskırche ühlte sıch NISC Bıschofsrai zweımal genötigt, 1ne
Art Lehrschreiben die Pfarrerscha verfassen. €1l Male Z1iNg

Vegl {tg Pflanze, Bısmarck er Keichsgründer. AÄAus dem Englıschen VOHN efier
TOC. München 1997, 209—212 „Diszıplimerung der Bürokratie Bezeıich-
end dıe Wendung Der 1m Dezember 1867 zuU Innenminnister ernannte Friedrich
ratf „Eulenburg e IeNrtie seine Untergebenen unverzüglıch arüber, ass iıhre
Serstie Pflıcht dıe ‚rückhaltlose Unterstützung der Krone SC1 Dazu SC1 unerläss-
Lıch, ass In der Verwaltung überall ‚Eınheıt des (Jjeistes und Wıllens herrsche: ‚Dı1e
UCOTI! des Könıiglıchen Kegıments NnıC UrCc ‚wıiespalt seiner rgane In der
MTtentlichen Meınung geschwächt und erschüttert werden.” Im DIL. 1867 dıe
Keglerung den Überpräsidenten der Provınzen, ber dıe polıtısche Tätigkeit und (Je-
SINNUNg iıhrer Untergebenen berichten e erıchte, dıe darautfhın eingıingen,
1611 umfassend und gründlıch, selhst das polıtısche Verhalten VOHIN OmmMUNAIbeamten
und Beamten be1 Staatsunternehmen SOWIE VOHIN 1m Staatscienst beschäftigten
ÄI'Z[€I'I wurde gewürdıigt.”
Vegl 3 des Augsburgischen Bekenntnisses, 125 .„Lehr urteiılen ..
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Beispiel die Empfehlung, die festgestellten großen Gaben eines Visitierten 
noch in anderen Verantwortungszusammenhängen zum Einsatz zu bringen. 
Aber warum hält man das fest, wenn daraus nichts folgt? Müsste nicht eine 
sich selbst ernst nehmende bischöfl iche Kirchenleitung alles nur Mögliche 
unternehmen, um die erkannten Gaben zum Gedeihen der Kirche zum Blü-
hen zu bringen? Wenn das nicht der Fall ist, spielt dann das preußische 
Kirchenverständnis dabei noch eine wesentliche Rolle? Bismarck sah im 
preußischen Beamten vor allem den braven Staatsdiener, der, ohne selbst zu 
denken, artig ausführte, was ihm die Regierung auftrug. Zur Überprüfung der 
rechten Beamtengesinnung führte er das geheime Beurteilungs- und Maß-
nahmenwesen ein, an dem er sich für seine eigene Person nur gerieben 
 hätte.26 Haben wir uns als Kirche davon wirklich befreit, oder sind uns immer 
noch diejenigen die Besten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie – nicht 
auffallen?

Nach der Aufstellung des Augsburgischen Bekenntnisses gehört es zu den 
bischöfl ichen Aufgaben, für die Reinheit und Evangeliumsgemäßheit der 
christlichen Lehre zu sorgen.27 Unbeschadet der Tatsache, dass damit alle or-
dinierten Prediger, als Bischöfe ihrer Gemeinden, dazu berufen sind, bin ich 
bereit, dieses Lehramt unseren leitenden Geistlichen zuzubilligen, obwohl 
sie es ja weithin einer in sich ganz und gar uneinheitlichen theologischen 
Professorenschaft überlassen haben. Doch wo äußern sich unsere Bischöfe 
zur Lehre? Wo sie es gelegentlich einmal tun, kann man nur bedauerliche 
Widersprüchlichkeit erkennen. Da will ich nur ein Beispiel nennen, das mir 
nicht ganz unwesentlich ist. In meiner bisherigen Zeit als Pastor der hanno-
verschen Landeskirche fühlte sich unser Bischofsrat zweimal genötigt, eine 
Art Lehrschreiben an die Pfarrerschaft zu verfassen. Beide Male ging es um 

26 Vgl. Otto Pfl anze, Bismarck. Der Reichsgründer. Aus dem Englischen von Peter 
Hahlbrock, München 1997, S. 209–212: „Disziplinierung der Bürokratie“. Bezeich-
nend die Wendung: Der im Dezember 1862 zum Innenminister ernannte Friedrich 
Graf zu „Eulenburg belehrte seine Untergebenen unverzüglich darüber, dass ihre 
erste Pfl icht die ‚rückhaltlose‘ Unterstützung der Krone sei. Dazu sei es unerläss-
lich, dass in der Verwaltung überall ‚Einheit des Geistes und Willens‘ herrsche: ‚Die 
Auto rität des Königlichen Regiments darf nicht durch Zwiespalt seiner Organe in der 
öffentlichen Meinung geschwächt und erschüttert werden.‘ Im April 1862 befahl die 
Regierung den Oberpräsidenten der Provinzen, über die politische Tätigkeit und Ge-
sinnung ihrer Untergebenen zu berichten. Die Berichte, die daraufhin eingingen, wa-
ren umfassend und gründlich, selbst das politische Verhalten von Kommunalbeamten 
und Beamten bei Staatsunternehmen […] sowie von im Staatsdienst beschäftigten 
Ärzten wurde gewürdigt.“

27 Vgl. Art. 28 des Augsburgischen Bekenntnisses, BSELK, S. 123: „Lehr urteilen …“
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die rechte Sakramentsverwaltung, konkret dıe unaufgebbare Rezıtation
der E1insetzungsworte und dıe als stiıftungsgemälß bezeichnete Verwen-
dung VON Weın als L lement des Kelches Das tfand ich durchaus egrüßens-
und beachtenswert. ber mehr als e1in Schweigen In der Pfarrerscha habe ich
dazu nıcht CITNHNOTMTMIEN Gegenstand VON Erörterungen 1mM Pfarrkonvent
1CcH In meınem Erfahrungshorizon diese VON en Landessuperintendenten
unterzeichneten Biıschofshbriefe nıcht Und WENNn 11A0 siıch darauf In der Pra-
X1IS berlef, gab allenfalls beredtes Schweigen auch VON Visıtatoren. Und
SallZ merkwürdig tfand ich, dass 1ne Landessuperintendentin nıcht ange
nach der Versendung des zweıten Bıschofsratshbriefes In i1hrem Viısıtati1ons-
EesSCHNEI einer (jemel1nde dringlıch empfahl, doch ]Ja wen1gstens vierzehn-
ag1genmi1t Iraubensa fel1ern, denen das Abendmahl nıcht
vorzuenthalten, die Weın nıcht tnnken könnten Oder wollten e andere
Praxıs des ausschheßlichen Weingenusses beım en E1 nıcht 1mM
Sinne Jesu. Wozu sınd dann dıe beiden Bıschofsratshbriefe geschrieben WOOÜTI-

den, WENNn S0ORdI einıge iıhrer Verfasser siıch nıcht daran halten wollten?
BEeVvVOr ich noch die zweıte SAaNZ wesentliche Aufgabe des bıschöfliıchen

Amltes umre1be, 11l ich Jetzt 1ne ese aufstellen, mi1t der ich angeben
möchte, WOTrIN ich dıe Fehlentwicklung des bıschöfliıchen Amltes In der ‚V all-

gelıschen Kırche sehe. Für meın mpfinden en WIT In den deutschen
evangelıschen Kırchenverfassungen 1Ne Bestimmung für das Wesen des
Bıschofsamtes, das evangelıumsfremd Ist Wır SICHZECN N mıt ecCc und
mıt O7 VON der als Fehlentwıicklung betrachteten römıschen Amtstheologıie
ab, die zwıschen einftachem Pfarrer und Bıschofr 1ne höhere Weıihestufe eIN-
geschoben hat Der römiıische Bıschofr 1sSt qualitativ mehr als der römiısche
Priester. Das halten WIT für unevangelısch, zumal daraus das hierarchıische
Denken und die 1 heorie des nahe7z7u bedingungslosen (iehorsams folgen.
hber 1sSt Bıschofsverständnis weni1ger hierarchisch, auch WENNn WIT laut
eklagen, dass dıe römiıische und Oorthodoxe Iradıtıon den Bıschofr mıt gOtt-
lıchem ecCc ausgestatte hat”? KÖönnte se1n, dass WIT SALZ WE  1C ehben-

eın AaISCHES Verständniıs VOoO bıschöfliıchen Amt en einreibßen las-
SCIL, das selnerseIts höchst bedenklıch Ist, we1l unterschiedliche en der
Urı und Wichtigkeit kennt”?

Der Landesbıische „vertrıtt dıe Landeskırche 1mM kırchlichen und itentl1-
chen Leben‘, he1ßt In Artıkel 6 ‚9 Ahbhs 1’ NS atz der Verfassung der EV.-
uth Landeskırche Hannovers “ Mıt dieser Bestimmung, dıe sıch schon In

} Verfassung der Ey-Iuth Landeskırche Hannovers, ıIn Kechtssammlung der FEy-Iuth
Landeskırche Hannovers.
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die rechte Sakramentsverwaltung, konkret um die unaufgebbare Rezitation 
der Einsetzungsworte und um die als stiftungsgemäß bezeichnete Verwen-
dung von Wein als Element des Kelches. Das fand ich durchaus begrüßens- 
und beachtenswert. Aber mehr als ein Schweigen in der Pfarrerschaft habe ich 
dazu nicht vernommen. Gegenstand von Erörterungen im Pfarrkonvent wa-
ren in meinem Erfahrungshorizont diese von allen Landessuperintendenten 
unterzeichneten Bischofsbriefe nicht. Und wenn man sich darauf in der Pra-
xis berief, gab es allenfalls beredtes Schweigen auch von Visitatoren. Und 
ganz merkwürdig fand ich, dass eine Landessuperintendentin nicht lange 
nach der Versendung des zweiten Bischofsratsbriefes in ihrem Visitations-
bescheid einer Gemeinde dringlich empfahl, doch ja wenigstens vierzehn-
tägig Abendmahl mit Traubensaft zu feiern, um denen das Abendmahl nicht 
vorzuenthalten, die Wein nicht trinken könnten oder wollten: Die andere 
Praxis des ausschließlichen Weingenusses beim Abendmahl sei nicht im 
Sinne Jesu. Wozu sind dann die beiden Bischofsratsbriefe geschrieben wor-
den, wenn sogar einige ihrer Verfasser sich nicht daran halten wollten?

Bevor ich noch die zweite ganz wesentliche Aufgabe des bischöfl ichen 
Amtes umreiße, will ich jetzt eine These aufstellen, mit der ich angeben 
möchte, worin ich die Fehlentwicklung des bischöfl ichen Amtes in der evan-
gelischen Kirche sehe. Für mein Empfi nden haben wir in den deutschen 
evangelischen Kirchenverfassungen eine Bestimmung für das Wesen des 
Bischofsamtes, das evangeliumsfremd ist. Wir grenzen uns mit Recht und 
mit Stolz von der als Fehlentwicklung betrachteten römischen Amtstheologie 
ab, die zwischen einfachem Pfarrer und Bischof eine höhere Weihestufe ein-
geschoben hat. Der römische Bischof ist qualitativ mehr als der römische 
Priester. Das halten wir für unevangelisch, zumal daraus das hierarchische 
Denken und die Theorie des nahezu bedingungslosen Gehorsams folgen. 
Aber ist unser Bischofsverständnis weniger hierarchisch, auch wenn wir laut 
beklagen, dass die römische und orthodoxe Tradition den Bischof mit gött-
lichem Recht ausgestattet hat? Könnte es sein, dass wir ganz weltlich eben-
falls ein falsches Verständnis vom bischöfl ichen Amt haben einreißen las-
sen, das seinerseits höchst bedenklich ist, weil es unterschiedliche Stufen der 
Würde und Wichtigkeit kennt?

Der Landesbischof „vertritt die Landeskirche im kirchlichen und öffentli-
chen Leben“, so heißt es in Artikel 62, Abs. 1, Satz 2 der Verfassung der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers.28 Mit dieser Bestimmung, die sich schon in 

28 Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, in: Rechtssammlung der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers.
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den Vorgängerverfassungen ndet, 1sSt der (ijedanke der Kepräsentation aufge-
OTTLTILIEN worden, W1IE Se1t den Demokratiebemühungen 1mM 19 Jahrhundert
Eingang In das Staatsverständnis gefunden hat Und diese Bestimmung
ich U  - für e1in unevangelısches LElement 1mM bıschöflichen Amt Be1l den
Bestimmungen 7U Pastorenamt auf der ene der ntliıchen (j1egmeı1nde ın-
det siıch diese Wendung Interessanterwelse nıcht

Als 11A0 nıcht mehr zufrieden damıt W dass der Monarch VON (jottes
( inaden iıdentisch Wl mıt der Summe des Staatsvolkes, hat 11A0 auf das
System der Kepräsentation zurückgegriffen. Eın großes Volk annn natürliıch
nıcht alle Entscheidungen selhber treffen, auch die wichtigeren lassen siıch
1IUT In kleineren Ausschüssen vornehmen. e dırekte Demokratie 1sSt gebun-
den dıe überschaubare Zahl Das große Volk bedarf der Volksvertreter,
die 1ne Mehrzahl VON Leuten 1mM Entscheidungsorgan S1e sınd dıe
kKepräsentanten des dDNZCH es: 1E€ Vertrefen e E we1l siıch nıcht selhst
In Vollzahl seine Angelegenheiten kümmern annn

Ermuittelt werden die Stellvertreter des Volkes In allgemeınen ahlen
Als Abgeordnete In einem Parlament sınd die Stellvertreter U  - mi1t eiInem
andat versehen, h E 1E en 1ne andere Qualhität als der nunmehr 1101 -

male Bürger. Für die Staatsverfassung halten WIT 1mM Allgemeıinen für rich-
U1e, WENNn der Souverän, das Volk, 1IUT gelegentlıch selnen ıllen eKunde
und ANSONSTEN schweıigen hat ESs <1bt daran natürlich immer wıeder auch
Fragen, dıe sıch mıtunter gewaltsam I uft verschaltfen hber hıer 1st das Jetzt
nıcht VON edeutung. Nur diese rage interessiert Jetzt: Können WIT das
System der Kepräsentation ıntfach In dıe 1IrC übernehmen ? Tatsächlice
en WIT aber WOrInN esteht die dafür erforderliche Legıtima-
t10on

ESs IsSt MIr auIigeTallen, dass die gängigen evangelısch-theologischen Le-
xıka 7U Stichwort „Kepräsentation” schweıigen. In der 1heologischen Real-
enzyklopädıe siıch dazu eın Artıkel, auch dıe Vorgängerauflagen VCI-

mıiıtteln nıchts da7zu. Ahnlich 1st mıt der RG TSt die vierte Auflage
nenn das Wort, sogleıc. auf den Artıkel „Stellvertretung“ Verwel-
sen Der aber, W ASs eın Vorwurf SeIn soll, efasst siıch nıcht mi1t der kırchen-
ecC  ıchen Problematık der Stellvertretung. Im Sichtschatten der dogmatı-
schen J1heologıie hat siıch eın stagatsrechtliches Verständniıs VO Wesen des

Vegl RGG* 7, Üübıngen 2004, Sp. 452 Stichwort „Kepräsentation e Ver-
retun.  . Der ırchenrechtliıche Unterabschnıitt „Stellvertretung” A4SS! In selner
rudımentären KUurze N1ıC erkennen, welches Gewicht der Kepräsentation S{TAALS- und
ırchenrechtlıch ukommt. Vgl Stellvertretung V1 Kırchenrechtlıch, Evangelısch,
(ChrıstophN RGG“, Sp 17/15
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den Vorgängerverfassungen fi ndet, ist der Gedanke der Repräsentation aufge-
nommen worden, wie er seit den Demokratiebemühungen im 19. Jahrhundert 
Eingang in das Staatsverständnis gefunden hat. Und diese Bestimmung  halte 
ich nun für ein unevangelisches Element im bischöfl ichen Amt. Bei den 
Bestimmungen zum Pastorenamt auf der Ebene der örtlichen Gemeinde fi n-
det sich diese Wendung interessanterweise nicht.

Als man nicht mehr zufrieden damit war, dass der Monarch von Gottes 
Gnaden identisch war mit der Summe des Staatsvolkes, hat man auf das 
System der Repräsentation zurückgegriffen. Ein großes Volk kann natürlich 
nicht alle Entscheidungen selber treffen, auch die wichtigeren lassen sich 
nur in kleineren Ausschüssen vornehmen. Die direkte Demokratie ist gebun-
den an die überschaubare Zahl. Das große Volk bedarf der Volksvertreter, 
die eine Mehrzahl von Leuten im Entscheidungsorgan vertreten. Sie sind die 
Repräsentanten des ganzen Volkes; sie vertreten es, weil es sich nicht selbst 
in Vollzahl um seine Angelegenheiten kümmern kann.

Ermittelt werden die Stellvertreter des Volkes in allgemeinen Wahlen. 
Als Abgeordnete in einem Parlament sind die Stellvertreter nun mit einem 
Mandat versehen, d. h., sie haben eine andere Qualität als der nunmehr nor-
male Bürger. Für die Staatsverfassung halten wir es im Allgemeinen für rich-
tig, wenn der Souverän, das Volk, nur gelegentlich seinen Willen bekundet 
und ansonsten zu schweigen hat. Es gibt daran natürlich immer wieder auch 
Fragen, die sich mitunter gewaltsam Luft verschaffen. Aber hier ist das jetzt 
nicht von Bedeutung. Nur diese Frage interessiert jetzt: Können wir das 
System der Repräsentation einfach in die Kirche übernehmen? Tatsächlich 
haben wir es getan, aber – worin besteht die dafür erforderliche Legitima-
tion?

Es ist mir aufgefallen, dass die gängigen evangelisch-theologischen Le-
xika zum Stichwort „Repräsentation“ schweigen. In der Theologischen Real-
enzyklopädie fi ndet sich dazu kein Artikel, auch die Vorgängeraufl agen ver-
mitteln nichts dazu. Ähnlich ist es mit der RGG. Erst die vierte Aufl age 
nennt das Wort, um sogleich auf den Artikel „Stellvertretung“ zu verwei-
sen.29 Der aber, was kein Vorwurf sein soll, befasst sich nicht mit der kirchen-
rechtlichen Problematik der Stellvertretung. Im Sichtschatten der dogmati-
schen Theologie hat sich ein staatsrechtliches Verständnis vom Wesen des 

29 Vgl. RGG 4 Bd. 7, Tübingen 2004, Sp. 452: Stichwort „Repräsentation > Stellver-
tretung“. – Der kirchenrechtliche Unterabschnitt zu „Stellvertretung“ lässt in seiner 
rudimentären Kürze nicht erkennen, welches Gewicht der Repräsentation staats- und 
kirchenrechtlich zukommt. Vgl. Stellvertretung VI. Kirchenrechtlich, 2. Evangelisch, 
(Christoph Link), RGG 4, Sp. 1713 f.
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Bıschofsamtes In der evangelıschen Kırche etahlıert. ber dessen Berech-
t1gung würde ich SCIH diıskutieren.

Der römIıschen 1IrC VELALSCH WIT, dass 1E den Bıschofr als VICariuUs
Christ auf en versteht und entsprechend verehrt. Vorzüglıiıch der Bıschofr
VON RKRom egreıift sıch als dieser 1kar Chrıisti; ahber die übrıgen rtsbischöfe
en auch EeIWwas VON diesem anz Staatsrechtlich esehen handelt siıch
be1 der römıischen Kırche 1Ne absolute Monarchıie, dıe letzte auf rden,

habe ich anlässlhch des es VON Johannes Paul IL elernt. Meın STAATsS-
ecC  1CNES Interesse IsSt davon faszınlert, SEHNAUCL VON den Möglıchkeiten und
Zwängen, die dieses S ystem £UT Erscheinung bringt. Als Iutherischer Christ
hege ich aber größte edenken die Erscheinung absoluter Monarchlie
In der 1IrC och be1 diesen edenken WAare M1r wohler, WENNn ich MIr
nıcht SCH musste, dass TN1ISC Kepräsentativsystem durchaus Ansätze In
UNSCICT ugen siıch verkehrter Hierarchisierung besıtzt.

Dre1i Beı1ispiele mOögen die Hierarchisierung und ıhre Problematık 111US-
treren. Vor zehn ahren hat Landeshısche Johannes Friedrich viel 1NSpruc.

mi1t selner Ansıcht, dass der Bıschofr RKRom für ıhn als precher der
dDNZCH ı1stenhe1 vorstellbar wäre “ e OÖffentlichkeit nımmt e1in Votum,
das 1sSt die Vorstellung, die e1 eıtend lst, ErNSster, WENNn 1ne möglıchst
große Zahl VON Menschen, In deren Namen ]Jemand redet, ahınter steht Mıt
dem höheren Gewicht, mıt dem e1in Redner ausgestattel Ist, 1sSt auch e1in hÖ-
herer KRang verbunden. Für meın mpfinden hat Bıschofr Friedrich mi1t SE1-
NCTI1I Vorschlag ausgedrückt, W1IE siıch sieht als ]Jemand, der dıe Stimme der
1IrC In der OÖffentlichkeit ÖOr bringt. Der Erfolg WAare noch nachhal-
t1ger, WENNn dieser Stimme noch mehr Gewicht zukäme.

Lheses Zu-Gehör-Bringen der Stimme der Kırche 1sSt der eweggrun
für viele leıtende Geistliche, siıch In den edien vernehmen lassen. Mıt
einıgen kurzen Sätzen während einer Talk-Show über den Ather gesendet
werden scheımnt nachhaltıger und wichtiger se1n, als In e1ner gottesdienst-
lıchen Versammlung ohne mediıiale Aufmerksamkeıt 1ne Predigt halten
Verwechseln WIT da aber nıcht persönlıche Bedeutung mi1t dem, WASs N auf-

1sSt} Und 1sSt wirklıch das Gewicht dessen, W ASs In dem allgemeınen
medıialen (ijerede geäußert werden kann, VON bestimmender Wırksamkeılit?

Innerkirchli lässt siıch beobachten, dass Kriıtık, die doch e1in Wesens-
merkmal der protestantischen Christenheıt sein soll, während e1ner l1sSchöf-
lıchen Ara allenfalls hınter vorgehaltener and eäubert wIird TSt WENNn

die Ara eendet lst, wırd 101 laut, und dann manchmal mi1t einer erstaun-

NC .„Die WELT" V Marz 2001, nachzuschlagen be1 „weltonlıne"”.
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Bischofsamtes in der evangelischen Kirche etabliert. Über dessen Berech-
tigung würde ich gern diskutieren.

Der römischen Kirche verargen wir, dass sie den Bischof als Vicarius 
Christi auf Erden versteht und entsprechend verehrt. Vorzüglich der Bischof 
von Rom begreift sich als dieser Vikar Christi; aber die übrigen Ortsbischöfe 
haben auch etwas von diesem Glanz. Staatsrechtlich gesehen handelt es sich 
bei der römischen Kirche um eine absolute Monarchie, die letzte auf Erden, 
so habe ich anlässlich des Todes von Johannes Paul II. gelernt. Mein staats-
rechtliches Interesse ist davon fasziniert, genauer von den Möglichkeiten und 
Zwängen, die dieses System zur Erscheinung bringt. Als lutherischer Christ 
hege ich aber größte Bedenken gegen die Erscheinung absoluter Monarchie 
in der Kirche. Doch bei diesen Bedenken wäre mir wohler, wenn ich mir 
nicht sagen müsste, dass unser Repräsentativsystem durchaus Ansätze zu in 
unseren Augen an sich verkehrter Hierarchisierung besitzt.

Drei Beispiele mögen die Hierarchisierung und ihre Problematik illus-
trieren. Vor zehn Jahren hat Landesbischof Johannes Friedrich viel Einspruch 
geerntet mit seiner Ansicht, dass der Bischof zu Rom für ihn als Sprecher der 
ganzen Christenheit vorstellbar wäre.30 Die Öffentlichkeit nimmt ein Votum, 
das ist die Vorstellung, die dabei leitend ist, ernster, wenn eine möglichst 
 große Zahl von Menschen, in deren Namen jemand redet, dahinter steht. Mit 
dem höheren Gewicht, mit dem ein Redner ausgestattet ist, ist auch ein hö-
herer Rang verbunden. Für mein Empfi nden hat Bischof Friedrich mit sei-
nem Vorschlag ausgedrückt, wie er sich sieht: als jemand, der die Stimme der 
Kirche in der Öffentlichkeit zu Gehör bringt. Der Erfolg wäre noch nachhal-
tiger, wenn dieser Stimme noch mehr Gewicht zukäme.

Dieses Zu-Gehör-Bringen der Stimme der Kirche ist der Beweggrund 
für viele leitende Geistliche, sich in den Medien vernehmen zu lassen. Mit 
 einigen kurzen Sätzen während einer Talk-Show über den Äther gesendet zu 
werden scheint nachhaltiger und wichtiger zu sein, als in einer gottesdienst-
lichen Versammlung ohne mediale Aufmerksamkeit eine Predigt zu halten. 
Verwechseln wir da aber nicht persönliche Bedeutung mit dem, was uns auf-
getragen ist? Und ist wirklich das Gewicht dessen, was in dem allgemeinen 
medialen Gerede geäußert werden kann, von bestimmender Wirksamkeit?

Innerkirchlich lässt sich beobachten, dass Kritik, die doch ein Wesens-
merkmal der protestantischen Christenheit sein soll, während einer bischöf-
lichen Ära allenfalls hinter vorgehaltener Hand geäußert wird. Erst wenn 
die Ära beendet ist, wird Kritik laut, und dann manchmal mit einer erstaun-

30 So „Die WELT“ vom 8. März 2001, nachzuschlagen bei „weltonline“.
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lıchen chärfe Das scheımnt MIr e1in Wesensmerkmal staatlıcher und unfer-
nehmerischer Hıerarchle se1n, dass dıe kritischen (ie1lster sıch ETST dann
SCH, WENNn die (iefahr VON Sanktıonen entschwunden ist Müsste ahber 1ne
krıtisch-geschwisterliche Aussprache In der 1IrC nıcht auch die ıchtung
VON unfen nach Oben nehmen, AaNSTAaTT 1IUT VON Oben nach unten? In den
Jahresgesprächen <1bt dazu Jetzt Ansätze: 1E sınd M1r aber insgesamt noch
wen1g ausgeprägt.

Mır 1sSt insgesamt nıcht klar, W ASs he1bt, dass der Bıschofr der bevoll-
mächtigte precher der Landeskırche Ist ESs 1bt doch 1IUT drelerle1 Welsen
bıschöflichen Redens Er Oder 1E ann das E vangelıum bezeugen. Das kann,
WENNn geschieht, auf keiner Ermächtigung beruhen, dıe über die des Pas-
Oren hınausgeht. Das E vangelıum In bıschöflichem unı hat keine
andere Dıignität als das Evangelıum 1mM lokalpastoralen unı

1Ne andere Welse des Redens 1st die Bezeugung des (Gesetzes, aIsSO dıe
Angabe der Normen, nach denen siıch dıe Menschheıit allgemeın Oder 5SPC-
ZI1e die ı1stenhe1 richten habe Wıederum gilt auch hler, dass e1in
Bıschofr keiıne andere, bessere Oder tiefere Einsıicht In das (Iesetz hat als der
Pastor In der Urtsgemeinde. Vielleicht hat bessere Argumente als andere
OderSdas (Jesetz (jottes überzeugender auszulegen, und dann INAS dıe
bıschöfliche Stimme höheres (ijewıicht en hber der Bıschofsstatus <1bt
nıcht das eC eindeutige Weısungen des Neuen lestaments außer Kraft
SeIZzen Oder LCUC, hıs dato SALZ unerhörte 1 heorıen autfzustellen, e{iwa dıe,
dass 1111A0 1mM Privatleben machen könne, WAS 1111A0 wolle, Obwohl 1111A0 als
Amtsträger eiInem vorbildlichen Lebenswande verpflichtet Ist

Schließlic 1bt noch die Vertretung der besonderen Interessen der
Institution 1IrC Da handelt sıch obby-Arbeiıit. e INAS NOLWEN-

dıg und sSınnvol[l se1n, auch dann, WENNn S1e€ nıcht erfolgreich ist em WIT|
1E€ erfolgreicher se1n, WENNn das E1geninteresse nıcht csechr 1mM Vordergrund
steht, sondern das besondere nlıegen einer breiteren OÖffentlichkeit als für
alle wichtig vermiıttelbar 1st ber WIT zögern doch ohl alle, legıtimey-
Arbeıt 7U Hauptinha bıschöflichen andelns machen wollen

Allgemeın läset siıch SCH, dass dıe ] heoriıe der Kepräsentanz In der
evangelıschen Kırche gee1gnet 1st, dıe Institution 1IrC VON eiInem aft
uftrags und Berufung Gegenüber Staat und Gesellschaft einem Teıl
der Zivilgesellschaft machen, In der dıe unterschiedlichen Interessen siıch
JE nach zahlenmäßiger und Bedeutung des Vertretenen ausbalancıe-
1CcH Das INa manchen als die anzustrebende /Zukunft der 1IrC einleuch-
ten Wenn ich das Neue Testament recht verstehe, dann 1st jedoch dıe 1IrC
als C1VItas De1 mehr als bloßes membrum der C1vIitas C1V1L1S, sehr auch gilt,
dass 1E als Kırche auf en immer noch CIVIFAS Tervrendad und peccatrıx 1st
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lichen Schärfe. Das scheint mir ein Wesensmerkmal staatlicher und unter-
nehmerischer Hierarchie zu sein, dass die kritischen Geister sich erst dann 
regen, wenn die Gefahr von Sanktionen entschwunden ist. Müsste aber eine 
kritisch-geschwisterliche Aussprache in der Kirche nicht auch die Richtung 
von unten nach oben nehmen, anstatt nur von oben nach unten? In den 
Jahresgesprächen gibt es dazu jetzt Ansätze; sie sind mir aber insgesamt noch 
wenig ausgeprägt.

Mir ist insgesamt nicht klar, was es heißt, dass der Bischof der bevoll-
mächtigte Sprecher der Landeskirche ist. Es gibt doch nur dreierlei Weisen 
bischöfl ichen Redens. Er oder sie kann das Evangelium bezeugen. Das kann, 
wenn es geschieht, auf keiner Ermächtigung beruhen, die über die des Pas-
toren am Ort hinausgeht. Das Evangelium in bischöfl ichem Munde hat keine 
andere Dignität als das Evangelium im lokalpastoralen Munde.

Eine andere Weise des Redens ist die Bezeugung des Gesetzes, also die 
Angabe der Normen, nach denen sich die Menschheit allgemein oder spe-
ziell die Christenheit zu richten habe. Wiederum gilt auch hier, dass ein 
Bischof keine andere, bessere oder tiefere Einsicht in das Gesetz hat als der 
Pastor in der Ortsgemeinde. Vielleicht hat er bessere Argumente als andere 
oder vermag das Gesetz Gottes überzeugender auszulegen, und dann mag die 
bi schöfl iche Stimme höheres Gewicht haben. Aber der Bischofsstatus gibt 
nicht das Recht, eindeutige Weisungen des Neuen Testaments außer Kraft zu 
setzen oder neue, bis dato ganz unerhörte Theorien aufzustellen, etwa die, 
dass man im Privatleben machen könne, was man wolle, obwohl man als 
Amtsträger zu einem vorbildlichen Lebenswandel verpfl ichtet ist.

Schließlich gibt es noch die Vertretung der besonderen Interessen der 
Institution Kirche. Da handelt es sich um Lobby-Arbeit. Die mag notwen-
dig und sinnvoll sein, auch dann, wenn sie nicht erfolgreich ist. Zudem wird 
sie erfolgreicher sein, wenn das Eigeninteresse nicht zu sehr im Vordergrund 
steht, sondern das besondere Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit als für 
alle wichtig vermittelbar ist. Aber wir zögern doch wohl alle, legitime Lobby-
Arbeit zum Hauptinhalt bischöfl ichen Handelns machen zu wollen.

Allgemein lässt sich sagen, dass die Theorie der Repräsentanz in der 
evangelischen Kirche geeignet ist, die Institution Kirche von einem kraft 
Auftrags und Berufung Gegenüber zu Staat und Gesellschaft zu einem Teil 
der Zivilgesellschaft zu machen, in der die unterschiedlichen Interessen sich 
je nach zahlenmäßiger Stärke und Bedeutung des Vertretenen ausbalancie-
ren. Das mag manchen als die anzustrebende Zukunft der Kirche einleuch-
ten. Wenn ich das Neue Testament recht verstehe, dann ist jedoch die Kirche 
als civitas Dei mehr als bloßes membrum der civitas civilis, so sehr auch gilt, 
dass sie als Kirche auf Erden immer noch civitas terrena und peccatrix ist.
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SO en ich hehber der zweıten Hauptbestimmung des bıschöfliıchen
Amltes zurück, dass Aufsichtsamt 1st e1 E1 jedoch unterstrichen, dass
die UIS1LC. die hier alleın gemeınt sein kann, sıch 1mM Wesen VON WE  ıch-
dA1ensthcher UTsSIC untersche1det. ESs INAS gelegentlıch einmal vorkommen,
dass sıch bıschöfliche UTSIC Z£ZUT Diszıplınaraufsicht verkehren II1USS,
be1 die bıschöfliche Person dann guL daran LUuL, Diszıplınarverfahren
ständıge tellen abzugeben und für den Beschuldıigten eın rechtsstaatlıchen
Anforderungen genügendes Verfahren siıcherzustellen. ber 1mM /Zentrum der
Aufmerksamkeıt bıschöflicher UTsSIC sollte doch nıcht dıe rage stehen,
WIE möglıcherweıse strafrec  ıch ahndendes Fehlverhalten 4auTIZUdeCKkKen
Ist, sondern dıe andere rage, W ASs werden kann, den ANvertTraufen
Menschen dıe Arbeiıt möglıch machen Oder erleichtern und Öördern

Wozu raucht überhaupt 1schöfe, Personen, dıe siıch cdiejenıgen
kümmern, die In der Srtlichen (jemeılnde das E vangelıum ausrichten Oollen ?
Wenn dıe Ausrichtung des E vangelıums geht, IsSt dıe rage ınfach
beantworten. 1SCHNOTEe sınd unverzichtbar WI1IE (GGeme1indepastoren, b 1111A0

1E€ U  - 1SCHNOTEe nenn Oder O9 1E 1ne andere Bezeichnung Denn
1E€ erTullen Cn  U die leiche Aufgabe WIE die (GGemeilndepastoren, 1E€ sınd
(GGemeindepastoren, 1IUT dass iıhre emeındeglıeder die Srtlichen Pastoren
SINd.

/u den näheren ufgaben, die siıch AUS di1eser Bestimmung ergeben, sınd
wen1gstens vier zählen Als Eirstes 1sSt CL, W ASs sıch schon be1 der
Besprechung der ()rdınation andeutete. Von e1ner bıschöfliıchen (iestalt 1st
Crwarten, dass 1E dıe iıhnen An vertIrautfen Menschen tatsächliıc kennt Das
umfasst natürlich die Kenntnis der Namen, aber doch auch der Lebensläufe,
der tamıhlären Zusammenhänge, der theologischen Vorlıeben, der E1genhe1-
ten und der Jeweılligen Fähigkeıiten. /u Ordern Ist, dass diese Kenntni1is nıcht
bloß AUS den en STamm(t, sondern AUS persönlıchen Gesprächen und PCI-
sönlichem Umgang Auf den eX gehört dıe Kenntnis AUS der mündlıchen
Überlieferung VON Drıitten. ESs sollte siıch VON selhest verstehen, dass eın gÜl-
1LSESs el über an vertIraufte Personen nıcht AUS der (ierüchteküche STAM ML

ögen trübe Quellen hıer und da Anlass geben, eiInem Sachverha nach7zu-
forschen, Sollte siıch doch VON selhst verbleten, dass ]Jemand siıch e1in
drıtte abzugebendes Urte1l AUS dem Hörensagen bıldet Leılder 1sSt nıcht
überflüss1g, diese Selbstverständliıchker erwähnen.

Nur AUS der Kenntnis ann siıch Seelsorge entwıckeln. 1e1e nhaber des
ephoralen Leitungsamtes en das Selbstbild, Seelsorger iıhrer Pastoren
und Pastorinnen SeIN. Wenn ich die seltenen Besuche betrachte, die ich
als Besuchter überblıcke, dann ann ich 1IUT VON eiInem völlıgen Ausftall
der Seelsorge sprechen. Seelsorge SOl raftfen und aufriıchten, SOl das für
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So lenke ich lieber zu der zweiten Hauptbestimmung des bischöfl ichen 
Amtes zurück, dass es Aufsichtsamt ist. Dabei sei jedoch unterstrichen, dass 
die Aufsicht, die hier allein gemeint sein kann, sich im Wesen von weltlich-
dienstlicher Aufsicht unterscheidet. Es mag gelegentlich einmal vorkommen, 
dass sich bischöfl iche Aufsicht zur Disziplinaraufsicht verkehren muss, wo-
bei die bischöfl iche Person dann gut daran tut, Disziplinarverfahren an zu-
ständige Stellen abzugeben und für den Beschuldigten ein rechtsstaatlichen 
Anforderungen genügendes Verfahren sicherzustellen. Aber im Zentrum der 
Aufmerksamkeit bischöfl icher Aufsicht sollte doch nicht die Frage stehen, 
wie möglicherweise strafrechtlich zu ahndendes Fehlverhalten aufzudecken 
ist, sondern die andere Frage, was getan werden kann, um den anvertrauten 
Menschen die Arbeit möglich zu machen oder zu erleichtern und zu fördern.

Wozu braucht es überhaupt Bischöfe, Personen, die sich um diejenigen 
kümmern, die in der örtlichen Gemeinde das Evangelium ausrichten sollen? 
Wenn es um die Ausrichtung des Evangeliums geht, ist die Frage einfach zu 
beantworten. Bischöfe sind so unverzichtbar wie Gemeindepastoren, ob man 
sie nun Bischöfe nennt oder ob sie eine andere Bezeichnung tragen. Denn 
sie erfüllen genau die gleiche Aufgabe wie die Gemeindepastoren, sie sind 
Gemeindepastoren, nur dass ihre Gemeindeglieder die örtlichen Pastoren 
sind.

Zu den näheren Aufgaben, die sich aus dieser Bestimmung ergeben, sind 
wenigstens vier zu zählen. Als Erstes ist zu nennen, was sich schon bei der 
Besprechung der Ordination andeutete. Von einer bischöfl ichen Gestalt ist zu 
erwarten, dass sie die ihnen anvertrauten Menschen tatsächlich kennt. Das 
umfasst natürlich die Kenntnis der Namen, aber doch auch der Lebensläufe, 
der familiären Zusammenhänge, der theologischen Vorlieben, der Eigenhei-
ten und der jeweiligen Fähigkeiten. Zu fordern ist, dass diese Kenntnis nicht 
bloß aus den Akten stammt, sondern aus persönlichen Gesprächen und per-
sönlichem Umgang. Auf den Index gehört die Kenntnis aus der mündlichen 
Überlieferung von Dritten. Es sollte sich von selbst verstehen, dass ein gül-
tiges Urteil über anvertraute Personen nicht aus der Gerüchteküche stammt. 
Mögen trübe Quellen hier und da Anlass geben, einem Sachverhalt nachzu-
forschen, so sollte es sich doch von selbst verbieten, dass jemand sich ein an 
dritte abzugebendes Urteil aus dem Hörensagen bildet. Leider ist es nicht 
überfl üssig, diese Selbstverständlichkeit zu erwähnen.

Nur aus der Kenntnis kann sich Seelsorge entwickeln. Viele Inhaber des 
ephoralen Leitungsamtes haben das Selbstbild, Seelsorger ihrer Pastoren 
und Pastorinnen zu sein. Wenn ich die seltenen Besuche betrachte, die ich 
als Besuchter überblicke, dann kann ich nur von einem völligen Ausfall 
der Seelsorge sprechen. Seelsorge soll raten und aufrichten, soll das für 
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den „Klıenten“ Beste 1mM espräc en und vermitteln können. Wenn dıe
e1t nıcht einmal dazu reicht, den K lıenten 1mM konkreten Fall auch 1IUT AULS-

reichend anzuhören, WIE SOl dann VON Seelsorge gesprochen werden kön-
nen ? Seelsorge entwıickelt siıch, WENNn 11A0 VON der lıturgısch geformten
Beıichte einmal absıeht, ETST In vertrauensvollem Umgang Mır geht In diesem
Zusammenhang immer noch 1ne ME  aC Erfahrung mi1t einıgen me1ner
emeındeglıeder nach. anche VON iıhnen erzählten M1r VON iıhren Innersten
Fragen, S orgen und Erkenntnissen ETST viele TE nach me1ner e1t als iıhr
(GGgeme1indepastor. Vertrauen In dem Sinne, dass 11A0 meınt, sıch ohne efahr
Öftnen können, entwıickelt siıch eTrsI In einem langen Prozess, WAS denn
]Ja auch ZUu häufge Stellenwechsel pricht Was für die (g meınde-
lıeder eINes Urtspastoren gilt, das dürtfte doch auch für die emeındeglıeder
eINes Ephorus gelten. Ist nıcht y dass 11A0 als Pastor seinem Pastoren 1IUT

das Unumgängliche erzählt, WENNn 11A0 annehmen I11US5S, dass Offene Worte
einen verwandt werden können ? Seelsorge gehört In den Bereich des

Arcanum, In dıe nach außen fest geschlossene ( Mfenheıt der geschwisterl1-
chen Aussprache. Unabdıiıngbar IsSt auch die Bereıitschaft der Seelsorger, 7U

(iuten helfen wollen Nur menschliches Wohlwollen IsSt gee1gnet, anderen
einen vielleicht zunächst befremdlıiıch Oder 8 hart erscheinenden Raft C
ben Wenn dagegen schlımmer We1lse S0ORdI Ertfahrungen mıt Vertrauensbruch
Urc bıschöfliche (iestalten machen sınd, dann 1sSt dıe Seelsorge unwıder-
1C ZersStOIt Negatıve Urteile über unterstellte Gelistliche dıe kleinere
Oder rößere kırchliche und allgemeıne Öffentlichkeit Ollten siıch darum VON

selhest verbleten, E1 denn, handele siıch offenkundige Straftaten, dıe
en en VOT ugen stehen.

Als drıtte Aufgabe aufsichtlhiche Kırchenleitung lässt siıch das iıden-
ıNzieren. Bekannt sınd dıe Ause1inandersetzungen dıe UuTInahme der le1-
tenden Gelistlichen In das allgemeıne Fürbıttengebet 1mM (ijottesdienst. hber

ann doch 8 nıcht vorrang1g die ehrenhafte Erwähnung 1mM Öffent-
lıchen gchen Wiıchtiger 1sSt das für die und mi1t den ANvertTraufen
Menschen. Wo sınd dıe Ertfahrungen der Beter für die iıhnen £UT „Aufsıcht"
übergebenen Personen? Was bedeuteft für die leıtenden Ge1istlichen, dass
1E€ für die Menschen, für die 1E esTe sınd, beten Oollen ? Aus dem Neuen
lTestament kennen WIT die apostolıische Aufgabe, für die (jemeılınden und ıhre
L.eıter beten und gerade auf diese Welse mıt ihnen verbunden sein.
Wilie gestaltet siıch bıschöfliche Leıitung und WASs rag 1E AUS, WENNn die Inha-
ber des E:phorenamtes VOT em mi1t i1hrem VOT (iJott für dıe Menschen

41 KOom 1,10; Kaoal 1,5
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den „Klienten“ Beste im Gespräch fi nden und vermitteln können. Wenn die 
Zeit nicht einmal dazu reicht, den Klienten im konkreten Fall auch nur aus-
reichend anzuhören, wie soll dann von Seelsorge gesprochen werden kön-
nen? Seelsorge entwickelt sich, wenn man von der liturgisch geformten 
Beichte einmal absieht, erst in vertrauensvollem Umgang. Mir geht in diesem 
Zusammenhang immer noch eine mehrfache Erfahrung mit einigen meiner 
Gemeindeglieder nach. Manche von ihnen erzählten mir von ihren innersten 
Fragen, Sorgen und Erkenntnissen erst viele Jahre nach meiner Zeit als ihr 
Gemeindepastor. Vertrauen in dem Sinne, dass man meint, sich ohne Gefahr 
öffnen zu können, entwickelt sich erst in einem langen Prozess, was denn 
ja auch gegen allzu häufi ge Stellenwechsel spricht. Was für die Gemeinde-
glieder eines Ortspastoren gilt, das dürfte doch auch für die Gemeindeglieder 
eines Ephorus gelten. Ist es nicht so, dass man als Pastor seinem Pastoren nur 
das Unumgängliche erzählt, wenn man annehmen muss, dass offene Worte 
gegen einen verwandt werden können? Seelsorge gehört in den Bereich des 
Arcanum, in die nach außen fest geschlossene Offenheit der geschwisterli-
chen Aussprache. Unabdingbar ist auch die Bereitschaft der Seelsorger, zum 
Guten helfen zu wollen. Nur menschliches Wohlwollen ist geeignet, anderen 
einen vielleicht zunächst befremdlich oder gar hart erscheinenden Rat zu ge-
ben. Wenn dagegen schlimmer Weise sogar Erfahrungen mit Vertrauensbruch 
durch bischöfl iche Gestalten zu machen sind, dann ist die Seelsorge unwider-
rufl ich zerstört. Negative Urteile über unterstellte Geistliche an die kleinere 
oder größere kirchliche und allgemeine Öffentlichkeit sollten sich darum von 
selbst verbieten, es sei denn, es handele sich um offenkundige Straftaten, die 
allen offen vor Augen stehen.

Als dritte Aufgabe aufsichtlicher Kirchenleitung lässt sich das Gebet iden-
tifi zieren. Bekannt sind die Auseinandersetzungen um die Aufnahme der lei-
tenden Geistlichen in das allgemeine Fürbittengebet im Gottesdienst. Aber 
es kann doch gar nicht vorrangig um die ehrenhafte Erwähnung im öffent-
lichen Gebet gehen. Wichtiger ist das Gebet für die und mit den anvertrauten 
Menschen. Wo sind die Erfahrungen der Beter für die ihnen zur „Aufsicht“ 
übergebenen Personen? Was bedeutet es für die leitenden Geistlichen, dass 
sie für die Menschen, für die sie bestellt sind, beten sollen? Aus dem Neuen 
Testament kennen wir die apostolische Aufgabe, für die Gemeinden und ihre 
Leiter zu beten und gerade auf diese Weise mit ihnen verbunden zu sein.31 
Wie gestaltet sich bischöfl iche Leitung und was trägt sie aus, wenn die In ha-
ber des Ephorenamtes vor allem mit ihrem Gebet vor Gott für die Menschen 

31 Z. B. nur Röm 1,10; Kol 1,3.
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Hans Asmussen, |DITS Seelsorge, München VOT em dıe Kapıtel 111 und
„MNas Wesen der Seelsorge” und .„Die Seelenführung””.
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eintreten, für die sie Verantwortung übernommen haben? Seelsorgerliche 
Leitung sollte etwas davon zu berichten haben, wie sich die Einstellung zu 
anderen ändert, wenn man für sie betet, wenn man also Leitung ausübt nicht 
durch Gewalt oder Machtspruch, sondern durch das ohnmächtige Wort der 
Bitte zu Gott.

Vom Gebet aus lässt sich dann – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit 
– eine vierte Aufgabe umschreiben. Kirchenleitende Aufsicht vollzieht sich 
in Form von Beratung. Informierte Seelsorge unter Gebet kann mit der nö-
tigen Autorität raten, was für die andere Person hilfreich oder wichtig ist. 
Darf Beratung in die Nähe der Seelsorge gerückt werden? Verderben da nicht 
 beide? Die dialektische Theologie unterschied streng zwischen Seelsorge als 
Zuspruch der Sündenvergebung und Beratung als Führung der anvertrauten 
Seelen.32 Das muss man nicht aufheben, wenn man feststellt, dass Seelsorge 
als Zuspruch der Sündenvergebung selbstverständlich eingebettet ist in ein 
umfassendes seelsorgerliches Handeln. Zu dem wird dann auch Beratung 
gehören dürfen, wenn sie offen bleibt für das Selbstbestimmungsrecht der 
Beratenen. Beraten ist ein schwieriges Geschäft, wie jeder lernen kann, der 
sich darin versucht. Die Beratenen sind häufi g nicht geneigt, sich dem Rat-
spruch zu beugen. Da gilt es, die Ohnmacht des Beraters auszuhalten, der nur 
Empfehlungen aussprechen, aber keine verbindliche Weisung geben kann. 
Besteht aber ein seelsorgerliches Vertrauensverhältnis, dann kann der Rat-
schlag auf fruchtbaren Boden fallen. Denn dann wird eine Bereitschaft vor-
handen sein, auf das Wort des seelsorgerlichen Ratgebers zu hören, weil man 
weiß, dass es in Liebe und Hilfsbereitschaft gegeben wird.

Und nun wird man vielleicht einwenden, dass es sich bei diesen Um-
schreibungen um – wie man gern sagt – idealistische Vorstellungen handelt, 
die sich an der harten Realität von Kirchenleitung heute zerstoßen müssen. 
Aber hüten wir uns davor, die neutestamentlichen Vorbilder für das bischöf-
liche Dasein mit einem idealistischen Vorzeichen im landläufi gen Sinne zu 
entschärfen. Unsere evangelisch-kirchliche Wirklichkeit krankt daran, dass 
wir dem römischen Bischofsverständnis keine kraftvolle evangelische Bi-
schofsauffassung entgegenstellen können. Kraftvoll wäre sie, wenn sie das 
Bild des Hirten gerade auch auf die leitenden Ämter anwenden würde, wie 
eingangs mit Ratzinger geschildert. Ein wahrhaft evangelisches Bischofsamt, 
dessen Autorität man sich gern unterwirft, würde sich dadurch auszeich-
nen, dass es unbeirrt – auch von seinem eigenen Dünkel unbeirrt – nur die 

32 Hans Asmussen, Die Seelsorge, München 31935, vor allem die Kapitel III und IV: 
„Das Wesen der Seelsorge“ und „Die Seelenführung“.
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Evangelıumsverkündiıgung In das /Zentrum selner ufgaben rücken würde,
SallZ ohnmächtig 1IUT mi1t dem Wort dıenend, ahber darın dıe Verheißung Siıcht-
bar machend y  CI unfer euch der Eirste SeIn WIll, der SOl AU(wiN er Lhener

TEnSeIn 1ne bıschöfliche Person, die iıhre neutestamentlich vorgesehene Auf-
gabe nach Innen WIE skı771ert wahrnehmen würde, würde auch VON außen
beachtet und mMUSsSsSTte nıcht NnNe1dvo arauı schielen, WI1IE dıe römiısche
Schwesterkıirche SCH 1hres hierarchıischen Aufbaus angeblıch viel eich-
ler hat, In der OÖffentlichkeit gehört werden. Wer Imstande 1St, hebevoll
für die ıhm anvertfrauten Menschen SOLSCH, der IENN siıch weder SE1-
TICTH FEinfuss In der OÖffentlichkeit SOLSCLIL, noch Kırchenleitung m1ıssverstehen
als Strenges Kegıment über nmündıge Oder ufmüpfige Was evangelısche
Kırchenleitung 1st, annn siıch jedenfalls In der /Zukunft noch eLIWwWwaAs besser
zeigen, als In der Vergangenheıt geschehen Ist eNatiten WIT doch MNSCIEC

Kırchenleitungen auf Jeder ene be1 dem, W ASs evangelısche Kırchen- und
Gemeindeleitung ausmacht: den Zuspruch des E vangelıums mıt der Bıtte, ıhn
siıch gefallen lassen.

AA 10.44
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Evangeliumsverkündigung in das Zentrum seiner Aufgaben rücken würde, 
ganz ohnmächtig nur mit dem Wort dienend, aber darin die Verheißung sicht-
bar machend: „wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Diener 
sein“33. Eine bischöfl iche Person, die ihre neutestamentlich vorgesehene Auf-
gabe nach innen wie skizziert wahrnehmen würde, würde auch von außen 
beachtet – und müsste nicht neidvoll darauf schielen, wie es die römische 
Schwesterkirche wegen ihres hierarchischen Aufbaus angeblich so viel leich-
ter hat, in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Wer imstande ist, liebevoll 
für die ihm anvertrauten Menschen zu sorgen, der muss sich weder um sei-
nen Einfl uss in der Öffentlichkeit sorgen, noch Kirchenleitung missverstehen 
als strenges Regiment über Unmündige oder Aufmüpfi ge. Was evangelische 
Kirchenleitung ist, kann sich jedenfalls in der Zukunft noch etwas besser 
zeigen, als es in der Vergangenheit geschehen ist. Behaften wir doch unsere 
Kirchenleitungen auf jeder Ebene bei dem, was evangelische Kirchen- und 
Gemeindeleitung ausmacht: den Zuspruch des Evangeliums mit der Bitte, ihn 
sich gefallen zu lassen.

33 Mk 10,44.

04Siemens.indd   6204Siemens.indd   62 15.12.2011   11:41:4215.12.2011   11:41:42


